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Frühlingsfest des  
MGV „Sangeslust“ Winterscheid
Samstag, 6. Juni 

Bald ist es wieder soweit!
Am Samstag, 6. Juni, findet auch in 
diesem Jahr wieder das Frühlingsfest 
des MGV „Sangeslust“ Winterscheid 
in der Begegnungsstätte der Lebens-
gemeinschaft Eichhof statt. Folgende 
drei Chöre konnten wir in diesem 
Jahr für das Stiftungsfest gewinnen:
•	 MGV Drabenderhöhe (Meister-

chor)
•	 MGV Merten / Sieg e.V. (Siegtal 

Voices Merten)
•	 Chor „Cantiamo“ (Lohmar)
Gemeinsam mit dem Männerge-
sangverein Winterscheid werden 
diese Chöre für einen abwechslungs-
reichen und qualitativ hochwertigen 
musikalischen Abend sorgen.
Im Anschluss an die Gesangsdar-
bietungen werden Michael Stein 
(Akkordeon) und Markus Kolf (Ge-
sang) das Publikum zum Mitsin-

gen animieren. In diesem Rahmen 
werden unter anderem altbekannte 
Volkslieder, Evergreens und kölsche 
Lieder gesungen. Da ist für jeden 
etwas dabei! Und damit jeder mit-
singen kann, werden vor Beginn des 
Mitsingteils Texte verteilt.
Im Rahmen des Frühlingsfestes wird 
auch in diesem Jahr eine Verlosung 
mit vielen interessanten und hoch-
wertigen Preisen durchgeführt.
Unser Chorleiter Bernd Immel hat 
mit dem MGV über viele Wochen 
einen bunten Strauß von Liedern, 
darunter auch bekannte moderne 
Stücke eingeübt, die Ihnen mit Si-
cherheit gefallen werden.
Für eine angenehme Bestuhlung, das 
leibliche Wohl, sowie Getränke aller 
Art ist gesorgt.
Der MGV wird zudem für diesen 
Abend wieder einen Bustransfer or-

ganisieren. Mit dessen Hilfe können 
unsere Gäste, die nicht mobil sind, 
von Winterscheid und Umgebung 
nach Bröleck und wieder zurück 
chauffiert werden. Anmeldungen 
für den Bustransfer richten Sie bitte 
zeitnah an Thomas Giermann unter 
0178 7999549 oder Albert Menge-
de 02247 300225. Die Abfahrt wird 
an der Bushaltestelle an der Schule 
erfolgen.
Sie sehen, es lohnt sich.
Also reservieren Sie den 6. Juni 
für den MGV!
Beginn ist um 19 Uhr im Saal 
Eichhof.
Der Eintritt ist frei! Spenden 
sind erwünscht!
Wir freuen uns auf Sie!

Für den Männergesangverein
Christoph Reuter (Schriftführer)

Fotos: Peter Lorber
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Bereitschaftsdienste

Apothekennotdienste 
9 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages

Mittwoch, 27. Mai 
	 Oberberg Apotheke
	 Wiesenstraße 6, 51674 Wiehl, 02262 9998390
Donnerstag, 28. Mai 
	 Siegtal-Apotheke
	 Siegtalstraße 34, 51570 Windeck, 02243 2503
Freitag, 29. Mai 
	 St. Laurentius-Apotheke
	 Auf der Niedecke 4, 51570 Windeck, 02292 2340
Samstag, 30. Mai 
	 Markt Apotheke
	 Markt 7, 53783 Eitorf, 02243 80088
Sonntag, 31. Mai 
	 Herz Apotheke
	 Markt 3, 53783 Eitorf, 02243 2214
Montag, 1. Juni
	 Burg Apotheke
	 Waldbröler Straße 24, 51570 Windeck, 02292 2900
Dienstag, 2. Juni 
	 Max und Moritz Apotheke
	 Hauptstraße 8, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, 02247 300707
Mittwoch, 3. Juni 
	 Hirsch-Apotheke
	 Hauptstraße 24-26, 53804 Much, 02245 9110311
Donnerstag, 4. Juni 
	 Burg-Apotheke
	 Kaiserstraße 1, 53773 Hennef, 02242 3211
Freitag, 5. Juni 
	 Bergische Apotheke OHG
	 Hauptstraße 44-46, 53804 Much, 02245 1498

Alle Angeben sind ohne Gewähr.

Bereitschaftsdienste
Polizei-Notruf 110
Polizeibezirksdienststelle 
02295-5425
(Sankt-Florian-Straße 8)
Feuerwehr- und Rettungsdienst: 112
Krankentransporte 02241-19222
GEMEINDEWERKE RUPPICHTEROTH 
GMBH
-VER- UND 
ENTSORGUNGSBETRIEBE-:
Störfall-Telefon-Nummer
0800-7766655
Unter den oben genannten Rufnum-
mern erreichen Sie den Notdienst 
der Gemeindewerke Ruppichteroth 
GmbH für die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Ruppichteroth über die Leitstelle des 
Aggerverbandes.
NOTDIENST STROM
Störfälle im Bereich der Stromver-
sorgung melden Sie bitte dem zu-
ständigen Netzbetreiber Regionetz 
unter der Telefonnummer 
02295-90700100.
Alternativ kann auch direkt die Stör-
fallnummer 0241-413687187 des 
Netzbetreibers Regionetz genutzt 
werden.
NOTDIENST GAS
Bei Störfällen im Gasversorgungs-
netz erreichen Sie den Störungs-
dienst der RHEIN-SIEG-NETZ 
GmbH unter der Telefonnummer  
0800-6484848.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für die 
Gemeinde Ruppichteroth
In der sprechstundenfreien Zeit er-
reichen Sie den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst aller Fachrichtungen 
für den Rhein-Sieg-Kreis unter der
zentralen Rufnummer 116 117
Bei lebensbedrohenden Zwischen-
fällen und Unfällen: 112
ZAHNÄRZTE des rechtsrheinischen 
Rhein-Sieg-Kreises
Telefonischer Ansagedienst zum 
zahnärztlichen Notdienst: 
01805-986700
Die Notfalldienstzentrale für den 
gesamten rechtsrheinischen RSK ist 
folgendermaßen besetzt:
-	 wöchentlich von 18.00 Uhr bis 

08.00 Uhr des darauffolgenden 
Morgens,

-	 mittwochs von 13.00 Uhr bis 

zum nächsten Morgen 
	  08.00 Uhr,
-	 freitags von 14.00 Uhr bis zum 

nächsten Morgen 08.00 Uhr 
und

-	 an Samstagen, Sonntagen, so-
wie an Feiertagen, ganztägig.

INFORMATIONSZENTRALE 
FÜR VERGIFTUNGSFÄLLE
Universitätsklinik Bonn, 
Tel.-Nr.: 0228-19240
APOTHEKEN-NOTDIENST
Apotheken-Notdienst-Hotline
Alle Informationen zu den notdienst-
habenden Apotheken gibt es tele-
fonisch:
kostenlos aus dem deutschen Fest-
netz: 0800-0022833
vom Mobiltelefon ohne Vorwahl: 
22833 (Anruf oder SMS mit „apo“ 
oder der
fünfstelligen Postleitzahl; 
max. 69 Cent/Min/SMS)
Die 24-Stunden-Notdienstbe-
reitschaft wechselt täglich um  
9.00 Uhr morgens.
Aktuelle Notdienstpläne der Apo-
theken finden Sie auch im Internet 
unter www.aknr.de
Ambulanter Hospizdienst Much e.V.
zuständig auch für Ruppichteroth
Beratung und Unterstützung von 
schwerstkranken Menschen und 
deren Angehörige
Tel.-Nr.: 02245-618090
ALZHEIMERSPRECHSTUNDE
kostenfrei im Seniorenzentrum Sieg-
burg
Friedrich-Ebert-Straße 16, 
53721 Siegburg
Immer am 2. Mittwoch eines jeden 
Monats um 16.30 bis 18.00 Uhr. 
(Parkmöglichkeiten vorhanden)
Hier können in einer Gruppe von 
betroffenen Angehörigen Fragen zu 
Alzheimer und anderen Demenz-
erkrankungen erörtert werden. 
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Tierärztlicher  
Ringnotdienst

Begleitung: ein Facharzt der Praxis 
Fetinidis, Kelzenberg und Sarkessian 
und Fachkraft des Hauses.
Ansprechpartnerin: Frau Körner: 
Tel.-Nr.: 02241-25042000
Multiple Sklerose
DMSG Betroffenen-Berater
Uwe Stommel - 
DMSG Betroffenen-Berater
Tel.-Nr.: 02295-902118
E-Mail: Uwe.Stommel@gmail.com
dmsg_nrw.de
Drogen-Suchthilfen
Suchtkrankenhilfe des Caritasver-
bands für den Rhein-Sieg-Kreis e.V.
Team Telefon Nummer:
Tel.-Nr.: 02241-1209302
Weitere Informationen sind im Rat-
haus, Tel.-Nr.: 02295-4925, erhält-
lich.
SOZIALPSYCHIATRISCHES 
ZENTRUM
Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf/
Siebengebirge (SPZ)
in Trägerschaft des AWO Kreisver-
bands Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Die Angebote des SPZs richten sich 
an Menschen in seelischen Krisen 
oder mit psychischen Erkrankungen 
sowie deren Angehörige.
Diese Angebote halten wir vor:
•	 Krisendienst und Beratungsstelle
•	 Angebote für ältere Menschen
•	 Angebote für Kinder und Ju-

gendliche
•	 Offene Kontakt- und Beratungs-

möglichkeiten
•	 Eingliederungshilfe
Für diese Städte und Gemeinden 
sind wir zuständig:
•	 Eitorf
•	 Windeck
•	 Ruppichteroth
•	 Neunkirchen-Seelscheid
•	 Much
•	 Königswinter
•	 Bad Honnef
Unter diesen Kontaktdaten erreichen 
Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder 
einen Beratungstermin vereinbaren 
wollen:
SPZ Eitorf/Siebengebirge
Spinnerweg 51-54
53783 Eitorf/Sieg
Tel.-Nr.: 02243-847580
Fax-Nr.: 02243-8475811
E-Mail: spz@awo-bnsu.de
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Und hier bieten wir offene Kontakt- 
und Beratungsmöglichkeiten für alle 
Interessierten an:
KoBe Eitorf:
Siegstraße 16, 53783 Eitorf/Sieg
Dienstag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Donnerstag: 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
KoBe Ruppichteroth:
Wilhelmstraße 15, 
53809 Ruppichteroth
Montag: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Freitag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
KoBe Königswinter:
Hauptstraße 109, 
53639 Königswinter
Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Kontakt (Tel.-Nr.): 0172-7364635
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Das Hilfetelefon ist das erste Bera-
tungsangebot in Deutschland, das 
barrierefrei, kostenlos und vertraulich 
rund um die Uhr erreichbar ist. Die 
mehr als 60 Fachberaterinnen sind 
wie folgt erreichbar:
Tel.-Nr.: 08000-116016 sowie
über Chat und E-Mail auf der Web-
site www.hilfetelefon.de.
Sie unterstützen jedoch nicht nur 
gewaltbetroffene Frauen, sondern 
beraten auch Familienmitglieder, 
Freunde und Fachkräfte. Jederzeit 
können Dolmetscherinnen für 15 
Sprachen zugeschaltet werden.
Vermittlung von Kindertagespflege-
plätzen und allgemeine Fragen zur 
Kindertagespflege
Jugendhilfezentrum für Neunkir-
chen-Seelscheid, Much und Rup-
pichteroth
Fachberatung Kindertagespflege
Pamela Billotin
Telefon 02247 9215-5546, 
Mo - Do 8:30 - 12:30 Uhr
pamela.billotin@rhein-sieg-kreis.de
Ausführliche Informationen zur Kin-
dertagespflege finden Sie auf rhein-
sieg-kreis.de/kindertagespflege.
Lotsenpunkt Ruppichteroth
im „Café Alte Schule“, 
Burgstr. 14, 53809 Ruppichteroth
Jeden 2. u. 4. Donnerstag / Monat 
von 15 - 17 h / telefonisch unter 
015736532204 erreichbar. Kos-
tenlose Beratung durch geschulte 
Soziallotsen. Ob es um finanzielle 
oder familiäre Probleme geht, um die 
Suche nach einem Kindergartenplatz 
oder einer Seniorenbetreuung, oder 
ob Hilfestellung beim Ausfüllen eines 

Antrages gefragt ist - die Lotsen hel-
fen weiter. Sie kennen das Hilfenetz 
in Ruppichteroth und Umgebung 
und arbeiten eng mit Fachdiensten 
wie der Allgemeinen Sozialbera-
tung des SkF (Sozialdienst katho-
lischer Frauen: Frau Zimmermann,  
0175 5708636 jeden 2. U. 4. Do 
in Much, 9 - 12h) zusammen. Die 
Soziallotsen sind für jeden da - un-
abhängig von Konfession oder Welt-
anschauung. Ihre Hilfe macht auch 
an den Gemeindegrenzen nicht Halt.
N e u b ü r g e r b e a u f t r a g t e r
Persönlicher Ansprechpartner für alle 
Zugewanderten ist der Neubürger-
beauftragte des
Rhein-Sieg-Kreises, Ludwig Neuber. 

Er bietet nach telefonischer Verein-
barung
Sprechstunden an. Termine können 
mit ihm telefonisch unter der 
Tel.-Nr.: 02295-902318
oder 0160-8230810 oder per E-Mail 
an ludwig@neuber.de 
vereinbart werden.
Der Kontakt kann auch über das 
Kommunale Integrationszentrum 
des Rhein-Sieg-
Kreises, -Der Landrat-, 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 
53721 Siegburg, 
Tel.-Nr.: 02241-132107,
E-Mail: 
integration@rhein-sieg-kreis.de 
hergestellt werden.

Unter https//tierarzt-notdienst-rhein-
sieg-kreis.de können sich Haustier-
besitzer*innen erkundigen, welche 
tierärztliche Praxis Notdienst hat. 

Der Notdienst ist nur am Wochen-
ende und an Feiertagen von 10 bis 
18 Uhr verfügbar.
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Niederschrift zur Sitzung des Haupt- und  
Finanzausschusses der Gemeinde Ruppichteroth

3. Nachtrag zur Hauptsatzung der  
Gemeinde Ruppichteroth vom 08.05.2026

65. Jahrgang  I  Mittwoch, 27. Mai 2026  I  Nr. 22 / 2026

Nachstehend wird die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses der Gemeinde Ruppichteroth vom 21.04.2026 gemäß § 26 der 
Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde bekannt gegeben.
Öffentlicher Teil
Tagesordnungspunkt:
Fragestunde für Einwohner
In der Fragestunde für Einwohner haben sich keine Fragen ergeben.
Tagesordnungspunkt:
Erlass eines 3. Nachtrages zur Hauptsatzung der Gemeinde Rup-
pichteroth
Bürgermeister Jedich verweist auf die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen eingereichte Tischvorlage vom 15.04.2026. Gemeindevertreterin Frau 
Kühn erläutert die Inhalte der Tischvorlage. Nach sich daran anschließender 
Diskussion stellt Bürgermeister Jedich den in der Tischvorlage enthaltenen 
erweiterten Beschlussvorschlag zur Abstimmung:
1.	 Die Verwaltung wird beauftragt, unter Berücksichtigung der vorhandenen 

personellen Ressourcen bis zum Ende der Sommerferien ein Konzept für 
eine zukunftsfähige Bürgerinformation zu erarbeiten, das digitale und 
ggf. ergänzende analoge Informationswege sinnvoll kombiniert.

2.	 Dabei sollen im Vorfeld die Möglichkeiten der unterstützenden Einbin-
dung lokaler Netzwerke und ehrenamtlicher Strukturen geprüft werden

3.	 Das Konzept soll Aussagen enthalten zu:
-	 Reichweite und Zielgruppenansprache
-	 Barrierefreiheit und Inklusion
-	 Ergänzenden Push-Kommunikationsformaten
-	 Sicherstellung der Information nicht-digital erreichbarer Be-

völkerungsgruppen
-	 Struktur und Verlässlichkeit der Veröffentlichung

Ablehnung durch Mehrheitsbeschluss:
1 Ja-Stimme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
6 Nein-Stimmen der CDU Fraktion, 2 Nein-Stimmen der SPD Fraktion, 2 
Nein-Stimmen der AfD-Fraktion
Der Beschlussvorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.
Sodann stellt Bürgermeister Jedich den Beschlussvorschlag aus der Ver-
waltungsvorlage zur Abstimmung.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde, den 
Erlass eines 3. Nachtrages zur Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth 
zu beschließen.
einstimmig bei einer Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Tagesordnungspunkt:
Rückkehr zu einem einheitlichen aufkommensneutralen Hebesatz 
bei der Grundsteuer B im Jahre 2026;
hier: Auswirkungen der Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Düsseldorf
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde,
auf der Ermächtigungsgrundlage des § 25 Abs. 3 Satz 1 des Grundsteuer-
gesetzes (GrStG) die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
für das Haushaltsjahr 2026 in der Gemeinde Ruppichteroth vom 11.12.2025 
aufzuheben und rückwirkend zum 01.01.2026 eine neue Satzung mit einem 
einheitlichen aufkommensneutralen Hebesatz bei der Grundsteuer B in Höhe 
von 868 v.H. zu erlassen.
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde, die 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 
2026 in der Gemeinde Ruppichteroth für die Grundsteuer A und Grundsteuer 
B sowie die Gewerbesteuer zu beschließen.
Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss:
6 Ja-Stimmen der CDU Fraktion
2 Nein-Stimmen der SPD Fraktion, 2 Nein-Stimmen der AfD-Frak-
tion, 1 Nein-Stimme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Tagesordnungspunkt:
Mitteilungen und Anfragen
Anfragen gem. § 18 Abs. 1 der Geschäftsordnung liegen nicht vor.
Nichtöffentlicher Teil
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über folgende Tagesordnungs-
punkte beraten bzw. beschlossen:
•	 Mitteilungen und Anfragen
Ruppichteroth, den 20.05.2026
Der Bürgermeister
Matthias Jedich

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), 
hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth in seiner Sitzung am 07.05.2026 
mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder folgenden 3. Nach-
trag zur Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis 
vom 28.06.2000, zuletzt geändert durch 2. Nachtrag vom 26.04.2017, 
beschlossen:
§ 1
§ 13 erhält folgende Fassung:
1.	 Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Ruppichteroth, die 

durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden durch Bereitstellung 

des digitalisierten Dokuments unter www.ruppichteroth.de/buergerservi-
ce/bekanntmachungen vollzogen, soweit gesetzlich nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Auf die erfolgte Bereitstellung wird im Amtsblatt der Ge-
meinde nachrichtlich hingewiesen. Soweit gesetzlich erforderlich, wird 
die öffentliche Bekanntmachung zusätzlich im Amtsblatt der Gemeinde 
Ruppichteroth vollzogen. Das Amtsblatt ist das einmal wöchentlich im 
Rautenberg Media & Print Verlag KG in Troisdorf erscheinende „Mit-
teilungsblatt“ für die Gemeinde Ruppichteroth. Es führt im Untertitel 
die Bezeichnung „Zugleich Amtsblatt der Gemeinde Ruppichteroth.“ 
Herausgeber ist der Bürgermeister / die Bürgermeisterin.

2.	 Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgelegten 
Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereig-
nisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise durch 
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Aushang an der Bekanntmachungstafel im Rathaus in Schönenberg, 
Rathausstraße 18, 53809 Ruppichteroth.

3.	 Die Vorschriften über die öffentliche Auslegung von Plänen sowie die 
öffentlichen Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Wahlen bleiben 
unberührt.

§ 2
Der § 1 dieses Nachtrages tritt am 08.05.2026 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung über den 3. Nachtrag zur Änderung der Hauptsatzung in der 
Gemeinde Ruppichteroth wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 

Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,
-	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
-	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden,
-	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
-	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Ruppichteroth, den 19. Mai 2026
Der Bürgermeister
Matthias Jedich

Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
für das Haushaltsjahr 2026  

in der Gemeinde Ruppichteroth vom 08.05.2026
Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
staben f) und i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 
2025 (GV. NRW. S. 618) des § 25 Abs. 1 bis 4 des Grundsteuergesetzes 
vom 07. August 1973 (BGB1. I S 965), zuletzt geändert durch Artikel 32 
des Gesetzes vom 02. Dezember 2024 (BGBI. 2024 1 Nr. 387), des Gesetzes 
über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern 
vom 16. Dezember 1981 (GV. NRW. S. 732), zuletzt geändert durch Artikel 
8 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 738) und des § 16 
des Gewerbesteuergesetzes vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBI. 
2025 I Nr. 69), hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth in seiner Sitzung 
am 07.05.2026 folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer
Die Gemeinde Ruppichteroth erhebt für das Haushaltsjahr 2026 „Grund-
steuer“ mit folgenden Hundertsätzen des Steuermessbetrags oder des Zer-
legungsanteils (= Hebesätze):
für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, „Grundsteuer A“: 298 v.H.
für die Grundstücke „Grundsteuer B“ (unbebaute Grundstücke, Nichtwohn-
grundstücke und bebaute Wohngrundstücke): 868 v.H.
§ 2
Festsetzung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2026 für die „Gewerbesteuer“ wird 
festgesetzt auf: 868 v.H.

§ 3
Inkrafttreten
1.	 Diese Satzung tritt gemäß § 25 Abs. 3 Satz 1 Grundsteuergesetz rück-

wirkend zum 01.01.2026 in Kraft.
2.	 Gleichzeitig wird die Satzung der Gemeinde Ruppichteroth zur Fest-

setzung der Realsteuerhebesätze vom 11.12.2025 rückwirkend zum 
01.01.2026 aufgehoben.

Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushalts-
jahr 2026 in der Gemeinde Ruppichteroth wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
-	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
-	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
-	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
-	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Ruppichteroth, den 19. Mai 2026
Der Bürgermeister
Matthias Jedich

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im 
Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich 

der Gemeinde Ruppichteroth vom 08.05.2026
Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. 
S. 618), des § 90 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch -Kinder- und 
Jugendhilfe- (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 

2026 (BGBl. I S. 83), der §§ 50 und 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 03. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 894), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 509), des § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2025 

>>
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(GV. NRW. 2025 S. 501) und §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW.  
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 155) 
hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth in seiner Sitzung am 07.05.2026 
folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Offene Ganztagsschule im Primarbereich
1.	 Die Gemeinde Ruppichteroth betreibt ab dem Schuljahr 2007/2008 an 

der Gemeinschaftsgrundschule Ruppichteroth und ab dem Schuljahr 
2019/2020 an den zwei Standorten des Grundschulverbundes Winter-
scheid-Schönenberg Offene Ganztagsschulen nach dem Runderlass 
des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 12.02.2003 (Abl. NRW. Nr. S. 43), geändert durch den 
Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 26.01.2026. Die Regelbetreuungszeit beginnt um 
08.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr.

2.	 Organisation und Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS) kann 
über eine Kooperationsvereinbarung auf Dritte übertragen werden, im 
Folgenden Träger genannt.

3.	 Ab dem 01.08.2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Besuch der Of-
fenen Ganztagsschule für Kinder der 1. Klasse aufwachsend. Ab dem 
01.08.2029 haben dann alle Kinder einen Rechtsanspruch auf die 
Aufnahme in der Offenen Ganztagsschule und den Besuch der Ferien-
betreuung. Für die Übermittagsbetreuung besteht kein Rechtsanspruch.

4.	 Art und Umfang der Inanspruchnahme der Offenen Ganztagsschule 
werden durch die Schulleitung im Einvernehmen mit dem Schulträger 
und dem Träger der Maßnahme festgelegt. Die genauen Bestimmungen 
können dem Betreuungsvertrag entnommen werden. Durch Abgabe 
des unterschriebenen Betreuungsvertrages werden die dort genannten 
Regelungen anerkannt. Ein Verstoß gegen die Vorschriften des Betreu-
ungsvertrages kann zum Ausschluss aus der Offenen Ganztagsschule 
führen.

5.	 Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Offenen Ganztagsschule erhebt 
die Gemeinde Ruppichteroth gemäß § 3 dieser Satzung einen sozial ge-
staffelten Elternbeitrag in Anlehnung an die Bestimmungen des Gesetzes 
zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz 
- KiBiz).

§ 2
Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule
1.	 Die Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule hat schriftlich von den 

Erziehungsberechtigten zu erfolgen.
2.	 Die Anmeldung eines Kindes zur Teilnahme an der OGS ist freiwillig, 

bindet aber für die Dauer eines Schuljahres (01.08. - 31.07.). Mit der 
Anmeldung erkennen die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer diese Sat-
zung und den hierin festgelegten Entgelttarif sowie die Bestimmungen 
des Runderlasses des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.02.2003 (Abl. NRW Nr. S. 43), ge-
ändert durch den Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26.01.2026 einschließlich des 
Ganztagsschulkonzeptes der Gemeinde Ruppichteroth an. Satzungs-
änderungen und damit verbundene Änderungen der Entgelttarife im 
laufenden Schuljahr begründen ein einmaliges außerordentliches Kün-
digungsrecht.

3.	 Ein Kind kann von der Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten 
der Offenen Ganztagsschule ausgeschlossen werden, wenn insbeson-
dere
-	 das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben nicht zulässt,
-	 das Kind das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt,
-	 die Beitragspflichtigen ihren Zahlungsverpflichtungen nach 

dieser Satzung nicht oder nicht regelmäßig nachkommen,
-	 die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren, 

bzw. sind.

§ 3
Höhe und Berechnung des Elternbeitrages/Verpflegungsentgelt
1.	 Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

monatlich Elternbeiträge zu den Kosten der Offenen Ganztagsschule zu 
entrichten. Die Elternbeiträge werden von der Gemeinde erhoben.

	 Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern.

	 Im Falle des Zusammenlebens mit einem Lebenspartner, in einer sog. 
eheähnlichen Gemeinschaft, ist auch das Einkommen des Lebens-
partners als Bemessungsgrundlage zur Erhebung des Elternbeitrages 
heranzuziehen. Der Elternbeitrag für Pflegeeltern gemäß § 34 SGB VIII 
bemisst sich grundsätzlich nach der 2. Einkommensgruppe der Eltern-
beitragstabelle.

	 Lebt das Kind im Wechselmodell zu gleichen Teilen bei beiden Eltern, 
richtet sich der Elternbeitrag nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
jeden Elternteils und wird zu 50% erhoben.

	 Beitragszeitraum für die Offene Ganztagsschule ist das Schuljahr. Die 
Beitragspflicht wird durch Schließungszeiten der Offenen Ganztags-
schule nicht berührt.

2.	 Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
	 Bei der Anmeldung des Kindes zur Offenen Ganztagsschule und danach 

auf Verlangen haben die Eltern/Lebenspartner der Gemeinde schriftlich 
anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der 
Anlage nach Satz 1 ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne 
Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis 
ist der höchste Elternbeitrag zu leisten.

3.	 Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe der positiven 
Einkünfte der Eltern/Lebenspartner im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebens-
unterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen, insbesondere auch 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, für die Eltern und das Kind, 
für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen.

	 Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden 
Vorschriften und das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeld-
gesetz sind nicht hinzuzurechnen.

4.	 Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenem 
Kalenderjahr. Abweichend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkommens 
des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf 
Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorangegange-
nen Kalenderjahres; wird das Zwölffache des Einkommens des letzten 
Monats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die 
zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr 
anfallen.

	 Der Elternbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung 
neu festzusetzen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, 
ist abweichend von Satz 2 auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrun-
delegung einer höheren Einkommensgruppe führen können, sind un-
verzüglich anzugeben.

5.	 Die Elternbeiträge werden von der Gemeinde erhoben. Zu diesem Zweck 
teilen die Eltern oder die jeweilige Schule die Namen, Anschriften, Ge-
burtsdaten, sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie 
die entsprechenden Angaben der Eltern unverzüglich mit.

6.	 Ferienzeiten, bewegliche Ferientage und sonstige Schließzeiten (bis 
zu drei Tage im Schuljahr für Fortbildungen, Ersthelferausbildung, etc.) 
macht die Schule rechtzeitig durch Elternbriefe bekannt.

	 Die Offene Ganztagsschule hält eine Schließungszeit von drei Wochen 
für die Betreuungs- und Fördermaßnahme in den Sommerferien von 
Nordrhein-Westfalen (NRW) ein.
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	 Ebenso ist die Einrichtung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, Rosen-
montag sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

	 Der Träger der OGS kann wochenweise einen zusätzlichen Beitrag für die 
Ferienbetreuung einfordern. Ein Anspruch entsteht erst mit fristgerechter 
Anmeldung. Kinder, deren Anmeldung nach der von der OGS-Leitung 
vorgegebenen Frist eingereicht werden, können von der Ferienbetreuung 
ausgeschlossen werden.

7.	 Die Höhe des Elternbeitrages im Rahmen der Regelbetreuungszeit und 
ohne Entgelte für das Mittagessen darf ab dem 01.08.2026 242,00 € 
pro Monat und Kind nicht übersteigen. Zusätzlich zum Elternbeitrag 
wird ein Entgelt für das Mittagessen vom Träger der OGS erhoben. Das 
Nähere hierzu regelt der jeweilige Aufnahme- und Betreuungsvertrag.

8.	 Die Eltern sind dazu verpflichtet, die Kinder pünktlich abzuholen oder 
ihnen in der Heimwegsregelung zu erlauben, alleine nach Hause zu gehen.

9.	 Die Verpflichtung zur Zahlung des Elternbeitrages entsteht mit der frei-
willigen Anmeldung des Kindes zur Teilnahme an der Offenen Ganz-
tagsschule und wird von der Gemeinde schriftlich gegenüber den Eltern 
festgesetzt.

10.	Die Verpflichtung zur Zahlung der Elternbeiträge erlischt bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses bzw. bei Kündigung des Betreuungsvertrages.

§ 4
Fälligkeit, Vollstreckung, Billigkeitsmaßnahmen
1.	 Die Elternbeiträge und sonstige Entgelte nach dieser Satzung wer-

den jeweils zum Monatsletzten fällig. Die Beiträge werden schriftlich 
gegenüber den gemäß § 3 Absatz 1 dieser Satzung beitragspflichtigen 
Erziehungsberechtigten angefordert.

2.	 Rückständige Elternbeiträge nach dieser Satzung werden im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben. Maßgebend hierfür sind die Be-

stimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW in der jeweils 
geltenden Fassung. Rückständige Beiträge können nach drei Monaten 
zum Ausschluss aus der Maßnahme führen.

§ 5
Inkrafttreten
1.	 Die Satzung tritt am 01.08.2026 in Kraft.
2.	 Die vom Rat der Gemeinde Ruppichteroth am 13.06.2007 beschlossene 

Satzung tritt zum 31.07.2026 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung über die Festsetzung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich der 
Gemeinde Ruppichteroth wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,
-	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
-	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden,
-	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
-	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Ruppichteroth, den 19. Mai 2026
Der Bürgermeister
Matthias Jedich

Arbeitskreis für Senioren 
und Menschen mit Behin-
derung informiert:
Der Arbeitskreis für Senioren und 
Menschen mit Behinderung der Ge-
meinde Ruppichteroth bietet wieder 
eine Schulung für Ehrenamtler an.
Praxisbezogene Notfallschu-
lung im Ehrenamt
am 02.06.2026, 14:00 - 17:00 
Uhr
Es ist eine Wiederholung der medizi-
nischen Grundlagen bei Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Verletzungen. 
Schwerpunkt sind fachpraktische 
Übungen wie Wiederbelebung, Sei-
tenlagerung und Wundversorgung.
Referent: Stefan Irmen, Notfallsa-

nitäter 1. Hilfe Ausbildung, Praxis-
anleitung
Ort: Sitzungssaal im Rathaus der 
Gemeinde Ruppichteroth, Rathaus-
straße 18, 53809 Ruppichteroth
Anmeldung dringend erforder-
lich unter 
AK-Senioren@ruppichteroth.de
Durch die Unterstützung der KSK 
Köln Gemeindeförderung ist die 
Schulung für Sie kostenlos.
Petra Kraffczyk
2.Sprecherin des Arbeitskreises Se-
nioren und Menschen mit Behinde-
rung der Gemeinde Ruppichteroth

Gemeinsame  
Bürgersprechstunden  
des Ordnungsamtes und 
des Polizeibezirksdienstes 
für Juni 2026
Die gemeinsamen Bürgersprechstun-
den im Monat Juni finden jeweils 
donnerstags am 11. und 25. Juni 
2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 
17:00 Uhr, im Rathaus der Gemeinde 
Ruppichteroth (Zimmer 102) statt.

Ruppichteroth, den 18.05.2026
Gemeinde Ruppichteroth
Der Bürgermeister
In Vertretung:
Sascha Seuthe
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Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Waldbröl und der Gemeinden Windeck und Ruppichteroth 

Geplanter Windpark in der Nutscheid - Bürgerinformation 

18. Mai 2026 - Im Bereich des Höhenzugs Nutscheid ist die Entwicklung eines Windparks geplant. Auf Flächen der 
Stadt Waldbröl sowie der Gemeinden Windeck und Ruppichteroth sollen mehrere Windenergieanlagen entstehen.  

Die Realisierung dieses Windparks ist erst möglich geworden, seitdem der Regionalplan für diesen Teil der Nutscheid 
entsprechende Windenergiebereiche ausweist. Mit dieser regionalplanerischen Festlegung, die im Dezember 2025 in 
Kraft trat, wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, Windenergieanlagen in diesem Gebiet zu errichten. 

Der sachliche Teilplan Erneuerbare Energien ist unter dem folgenden Link auf der Seite der Bezirksregierung Köln 
einsehbar: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/kommunales-planung-bauen-und-
verkehr/regionalplanung/regionalplan-koeln. Die Ausweisung der Windenergiebereiche ist hier in einer Karte sowie im 
zeichnerischen Teil des Plans auf Seite 11 zu finden.  

Projektentwicklung unter Zustimmung der Flächeneigentümer 
Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens ist die vertragliche Zustimmung der Flächeneigentümer. Sie stellen 
ihre Grundstücke für die Nutzung der Windenergie zur Verfügung und arbeiten dabei mit Projektentwicklern zusammen, 
die die Planung und Umsetzung fachlich eng begleiten. 

Konkret bedeutet das, dass private Waldgenossenschaften mit dem Energieversorger und Projektierer Statkraft 
Germany GmbH die Planung für mehrere Windenergieanlagen in der Nutscheid aufgenommen haben.  Zudem sollen 
auch auf landeseigenen Flächen mehrere Windenergieanlagen realisiert werden. Dazu haben der Landesbetrieb Wald 
und Holz Nordrhein-Westfalen und der Energieversorger Iberdrola Renovables Deutschland GmbH einen 
Nutzungsvertrag abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt der Projektierer im Zuge eines Bieterverfahrens. 

Sorgfältige Planung und Prüfung 
Derzeit befindet sich das Projekt in der frühen Planungsphase. In diesem Zusammenhang werden verschiedene 
Fachgutachten erstellt, beispielsweise zu Umwelt- und Artenschutz, Schall oder Schattenwurf. Diese Untersuchungen 
sind Voraussetzung für die späteren Genehmigungsverfahren.  

Alle Planungen erfolgen unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Vorgaben. Ziel ist es, die Auswirkungen auf 
Menschen, Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten. 

Wirtschaftliche Effekte und regionale Einbindung 
Durch das Projekt ergeben sich für die Region auch wirtschaftliche Impulse, unter anderem durch Investitionen sowie 
mögliche Beteiligungen auf kommunaler Ebene. Im weiteren Planungsprozess werden sich die drei Kommunen für eine 
maximale kommunale Teilhabe an den Projekten einsetzen, um einen möglichst großen Nutzen für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort zu gewährleisten.  

Beitrag zur Energiewende 
Die Vorhaben sind Teil der übergeordneten Ausbauziele für erneuerbare Energien auf Landes- und Bundesebene und 
zielen darauf ab, die Energieversorgung langfristig nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. Nachdem die 
Öffentlichkeit, die Träger öffentlicher Belange und damit auch die Kommunen an der Ausweisung der 
Windenergiebereiche durch die Bezirksregierung beteiligt wurden, beschränkt sich die Rolle der Kommunen nun auf die 
Begleitung der planungs- und genehmigungsrechtlichen Verfahren im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Durch die 
Ausweisung der Windenergiebereiche im Regionalplan kommt den Kommunen inner- halb dieser Flächen keinerlei 
Steuerungsfunktion mehr zu.  

Transparenz und Information 
Umso wichtiger ist allen Beteiligten, insbesondere den drei Kommunen, ein offener Umgang mit dem Projekt. Daher 
werden Bürgerinnen und Bürger im weiteren Verlauf regelmäßig über den Stand der Planungen informiert. Geplant sind 
unter anderem Informationsangebote, bei denen Fragen gestellt und Hintergründe erläutert werden können.  
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Herzlichen Glückwunsch
Eheleute Ursula und Diether Lindeberg, Burgstraße 9 in Ruppichteroth 
zum Fest der Diamantenhochzeit am 3. Juni 2026

Ruppichteroth heimatet wieder!  
Jetzt bewerben für den Heimat-Preis 2026
Nachdem der Heimat-Preis im ver-
gangenen Jahr in Ruppichteroth 
erstmals verliehen wurde und auf 
große Resonanz gestoßen ist, geht er 
nun in die nächste Runde. Zahlreiche 
Bewerbungen mit beeindruckender 
Themenvielfalt haben gezeigt, wie 
lebendig und engagiert das Ehren-
amt in Ruppichteroth ist. An diesen 
Erfolg möchte die Gemeinde an-
knüpfen und ruft erneut dazu auf, 
kreative Projekte und herausragen-
des Engagement einzureichen, die 
das Leben vor Ort bereichern und 
unsere Heimat aktiv mitgestalten.
Mit dem durch das Land Nordrhein-
Westfalen geförderten Heimat-Preis 
sollen ehrenamtliches Engagement 
sowie nachahmenswerte Praxisbei-
spiele im Bereich der Gestaltung der 
Heimat in der Gemeinde Ruppichte-
roth gewürdigt werden.
Ab sofort können sich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, Vereine 
und Initiativen um die Auszeich-
nung mit dem Heimat-Preis bewer-
ben und ein Preisgeld von insgesamt  
5.000 €, gestaffelt in drei Preisabstu-
fungen, erhalten. Unternehmen bzw. 

Gewerbetreibende sowie Gremien, 
Eigenbetriebe und eigene Einrich-
tungen der Kommune kommen für 
eine Auszeichnung mit dem Heimat-
Preis nicht in Betracht.
Für die Bewerbung müssen die fol-
genden Kriterien erfüllt sein:
•	 Das förderungswürdige Enga-

gement muss in einem Projekt, 
einer Veranstaltung oder einer 
langfristig nutzbaren Maßnah-
me in der Gemeinde Ruppich-
teroth ehrenamtlich erbracht 
worden sein.

•	 Das Engagement leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Bewah-
rung und Stärkung von lokalen 
Begebenheiten, der regionalen 
Heimat und/oder Identität, der 
vor Ort heimischen Natur oder 
der lokalen Historie, Kultur oder 
Bräuche (hierzu zählt auch das 
Bewahren von regionalem his-
torischen Wissen und das Ge-
stalten von Zukunft).

Der Bewerbungsbogen für den Hei-
mat-Preis der Gemeinde Ruppichte-
roth kann bis zum
30. Juni 2026 bei der Gemein-

Ende: Rathaus Info

deverwaltung Ruppichteroth, Rat-
hausstr. 18, 53809 Ruppichteroth 
eingereicht oder per E-Mail an hei-
matpreis@ruppichteroth.de gesandt 
werden.
Weitere Informationen zum Heimat-

Preis sowie den Bewerbungsbogen 
finden Sie unter
www.ruppichteroth.de/heimat-preis.
Ruppichteroth, den 19. Mai 2026
Ihr Bürgermeister
Matthias Jedich
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Evangelische Kirchengemeinde 
Unsere Veranstaltungen:
Mittwoch, 27. Mai
19 bis 20.30 Uhr - Kirchenchor 
„4-Voices“
Donnerstag, 28. Mai
10 bis 12 Uhr - Malkurs in der „Alten 
Schule“
15 bis 17 Uhr - Lotsenpunkt in der 
„Alten Schule“
17.15 bis 18.45 Uhr - Konfirman-
denarbeit
Freitag, 29. Mai
11 bis 13 Uhr - Beratungsmobil

15 Uhr - „Aktiv mit Krebs“
16 Uhr - Teenie-Tiger
18 Uhr - Jugendcafé
Samstag, 30. Mai
keine Veranstaltungen
Sonntag, 31. Mai
9.30 Uhr - Gottesdienst der Konfis 
mit Pfarrerin Kathrin Reinert und 
Taufen
10.30 bis 12 Uhr - Ökumenische 
Bücherei
Montag, 1. Juni
keine Veranstaltungen

Dienstag, 2. Juni
9.15 Uhr - Spielgruppe 
(bis Kindergartenalter)
16 bis 17.30 Uhr - 
Ökumenische Bücherei
19.45 Uhr - 
Dienstagsfrauen
Mittwoch, 3. Juni
19 bis 20.30 Uhr - 
Kirchenchor „4-Voices“
Donnerstag, 4. Juni 
„Fronleichnam“
keine Veranstaltungen

Freitag, 5. Juni
11 bis 13 Uhr - Beratungsmobil
15 Uhr - „Aktiv mit Krebs“
16 Uhr - Teenie-Tiger
18 Uhr - Jugendcafé
Samstag, 6. Juni
keine Veranstaltungen
Sonntag, 7. Juni
11 Uhr - Gottesdienst mit Prädikant 
Klaus Dripke und Taufen
anschließend Kirchcafé
10.30 bis 12 Uhr - 
Ökumenische Bücherei

Jehovas Zeugen
Öffentliche Zusammenkunft  
zum Kennenlernen ihrer Bibel

Zusammenkunft: 28. Mai um 19 Uhr, Vortrag: 31. Mai um 10 Uhr
Adresse: Wersch 65, 53804 Much

Kath. Kirchengemeinde  
St. Anna
Donnerstag, 28. Mai
17.30 Uhr - Maiandacht
18 Uhr - Hl. Messe
Sonntag, 31. Mai, 
Dreifaltigkeitssonntag
9.30 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 4. Juni 
Fronleichnam
Keine Hl. Messe in der Kirche!
9 Uhr - Hl. Messe in Hülscheid mit 
anschl. Prozession im Dorf, 4 Altäre
Heilige Messe die Lebenden u. Ver-
storbenen der Familien Gremm u. 
Giesel u. für geistliche Berufungen, 
Stiftungsmesse für die Eheleute 
Heinrich u. Maria Himpeler u. Sohn 
Dietmar, Birkenfeld
Sonntag, 7. Juni, 
10. Sonntag im Jahreskreis
9.30 Uhr- Hl. Messe
Jahrgedächtnis für Alexander Haas u. 
für Hubert u. Elisabeth Haas,
Heilige Messe für Richard Hartmann 
u. Verstorbene der Familie u. Ingrid 
u. Brigitte,
Stiftungsmesse für die Eheleute Wil-
helm Sommerhäuser u. Anna Maria 
Klein sowie Witwe Wilhelm Röhrig 
von Eischeid u. lebende u. verstor-
bene Angehörige
Mitteilungen
Wir feiern Fronleichnam am 4. Juni 
in diesem Jahr in Hülscheid und be-
ginnen um 9 Uhr mit der Heiligen 
Messe in Hülscheid in der Scheune bei 
Familie Kunibert Frings, Thujastr. 13 a
und anschließend Prozession zu den 
4 Kreuzen im Dorf.
In der Kirche St. Anna ist an diesem 

Tag keine Heilige Messe.
Zum nächsten Begegnungscafé 
laden wir dann am Freitag, 5. Juni, 
um 14:30 Uhr, in unser Pfarrheim 
in Hermerath ein. Hier ist jeder will-
kommen. Gern darf auch etwas zum 
Kaffee mitgebracht werden.
Für den Pfarrverband
Der Abschluss der Maiandachten 
im Pfarrverband ist am Sonntag, 
31. Mai um 19 Uhr, am Wiescheider 
Kreuz in Wolperath. Sie sind herzlich 
willkommen!
In der Wahrheit leben wird das 
Thema bei unserem nächsten Abend-
impuls „Dienstags mit Gott“.
Dazu laden wir alle - unabhängig 
von Konfession und Glauben - herz-
lich ein am Dienstag, 2. Juni, um 
19 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg 
in Seelscheid.
Nach dem Abendimpuls sind alle zu 
einem Getränk, guten Gesprächen 
und Zeit füreinander eingeladen.
Wir sammeln weiterhin für die Tafel 
haltbare Lebensmittel und bedanken 
uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Pfarrbüro St. Anna
Öffnungszeiten und Erreichbar-
keit:
Donnerstag von 9 bis 11 Uhr
T: 02247-2477
oder über das Pastoralbüro in Neun-
kirchen
T: 02247-2333
per E-Mail: pastoralbuero.
neunkirchen@Erzbistum-Koeln.de
Homepage: 
www.pfarrbverband-nk-se.de

fra
nz
-a
ac
he
n.
co
m

Tel. 0228 466989 info@franz-aachen.com 
Große Ausstellung: Röhfeldstraße 27 | 53227 Bonn-Beuel

JETZT

MARKISEN

AKTION
15%*

MARKISEN
ALLES NEU
MACHT DER MAI

*im Mai, auf Markisen und  
Modelle,  u.a. wie Abbildung

M
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Kath. Kirchengemeindeverband Ruppichteroth
St. Severin, Ruppichteroth

Dreifaltigkeitssonntag, 31. Mai
9.30 Uhr - Hl.M.
Dienstag, 2. Juni
18.30 Uhr - Hl.M. f.d. Verstorbenen 
der Woche: E. Engelmann (2017), 
H. Hambüchen (2018), J. Langosch 
(2021)
Donnerstag, 4. Juni
Fronleichnam
9.30 Uhr - Hl.M., anschl. Prozession
Sonntag, 7. Juni
9.30 Uhr - Hl.M.
Besondere Mitteilungen:
Die Donnerstagssenioren treffen 
sich jeden ersten Donnerstag im Mo-
nat im „Café Alte Schule“ (fällt im 
Juni aus), 15 bis 17 Uhr
Anmeldung: C. Crone 02295 1388
Bücherei:
So: 10.30 bis 12 Uhr
Di: 10 bis 11.30 Uhr und 
16 bis 17.30 Uhr
St. Maria Magdalena, Schönen-
berg
Dreifaltigkeitssonntag, 31. Mai
10.50 Uhr - Friedensgebet
11 Uhr - Hl.M.
Dienstag, 2. Juni
17 Uhr - RK in OL
Mittwoch, 3. Juni
8.30 Uhr - Hl.M.
Donnerstag, 4. Juni, 
Fronleichnam
10.50 Uhr - Friedensgebet
11 Uhr - Hl.M.
Sonntag, 7. Juni
11 Uhr - Hl.M. in Hänscheid am 
Kreuz, anschl. Prozession
Besondere Mitteilung:
Kath. Frauengemeinschaft 
Schönenberg
Tagestour Sa, 27. Juni, 9.30 Uhr 

nach Koblenz ans Deutsche Eck.
Mittagessen, Stadtbummel, Kaiser-
Wilhelm-Denkmal
15.30 Uhr - Burgenfahrt mit dem 
Schiff; 18 Uhr Heimfahrt
Info + Anmeldung: 
E. Weber (01578 1807706) / 
S. Herchenbach (0151 42605657).
Kath. Frauengemeinschaft Maria 
Magdalena Schönenberg
Für den Erhalt der Pfarrkirche 
St. Maria Magdalena wird es mo-
natliche Kollekten geben. Sie können 
aber auch eine Spende überweisen 
auf das Konto der Kath. KG St. Maria 
Magdalena
St. Josef, Bröleck
Samstag, 30. Mai
16.15 Uhr - Beichtgelegenheit
17 Uhr - Hl.M.
Montag, 1. Juni
17 Uhr - Betstunde für den Frieden
Dienstag, 2. Juni
10 Uhr - Lobpreis Cantate Deo
Freitag, 5. Juni
17 Uhr - RK
18 Uhr - Hl.M.
18.45 Uhr - Männerbetstunde
Samstag, 6. Juni
16.15 Uhr - Beichtgelegenheit
17 Uhr - Hl.M.
St. Servatius, Winterscheid
Samstag, 30. Mai
18.30 Uhr - Hl.M.
Dreifaltigkeitssonntag, 31. Mai
9.30 Uhr - Hl.M.
11 Uhr - Festmesse in Fußhollen zum 
Patronatsfest, anschl. Kapellenfest
Mittwoch, 3. Juni
18.30 Uhr - Hl.M. f.d. Verstorbe-
nen d. Woche: B. Piechotta (2017),  
R. Funken (2019

Donnerstag, 4. Juni, 
Fronleichnam
9 Uhr - Hl.M., anschl. Prozession
Freitag, 5. Juni
8.30 Uhr - Hl.M. in Fußhollen
Samstag, 6. Juni
15 Uhr - Trauung Florian Lehmann 
u. Joana Volmert
18.30 Uhr - Hl.M.
Sonntag, 7. Juni
11 Uhr - Parkmesse auf dem Friedhof 
von Burg Herrnstein
14 Uhr - Tauffeier Louis Paul Hart-
mann
Besondere Mitteilung:
Bücherei:
So: 10 bis 12 Uhr
Di: 8.30 bis 10 Uhr
Mi: 17 bis 19 Uhr
Kontaktbüro Winterscheid:
Das Büro ist am 3. Juni geschlossen.
Besondere Mitteilung Kirchen-
gemeindeverband:
NGL: Neues Geistliches Lied, 
begleitet mit Band wird es nun 
bald regelmäßig in St. Servatius 
Winterscheid geben: Vor Beginn 
der Hl.Messe werden zusammen 
mit einem kleinen Chor und einer 
Band neue Lieder eingeübt. Damit 
in der Messe dann auch kräftig mit-
gesungen wird, gibt es natürlich 
auch Liedblätter. Im Wechsel mit den 
„normalen“ Familienmessen, die im-
mer am ersten Sonntag des Monats 
durchgeführt werden, gibt es dann 
dieses neue Format ohne Orgel.
JUBELKOMMUNIONEN 2026:
Wenn Sie im Jahre 2001, 1976, 
1966, 1956, 1946 das Sakrament 
der Hl. Kommunion empfangen ha-
ben und gerne eine Einladung zur 

Jubelkommunion erhalten möchten, 
melden Sie sich bitte im Pastoralbüro.
„Kath. Familienzentrum Bröltal“:
Klaaferei - Café: Treff zum Unter-
halten bei Kaffee und Kuchen Diens-
tag, 16. Juni, 15 bis 17 Uhr, Aktiv 
plus Pflegedienst e.K., Brölstr. 30, 
53809 Ruppichteroth informiert 
über Betreuung und Hauswirtschaft 
sowie Vermittlung von Hausnotruf-
systemen oder individuellen Hilfspa-
keten als Leistung der Kranken- und 
Pflegekassen.; Info + Anmeldung:  
C. Giese: 01520 9420649
Kamishibai-Erzähltheater: „Fur-
zipups der Knatterdrache“ mit 
Nicole Follmann: Mi, 17. Juni, 
16.30 Uhr für 12 Kinder im Alter 
zwei bis sechs Jahren - Kostenfrei! 
Bücherei St. Servatius, Hauptstr. 19, 
53809 Ruppichteroth; Info und An-
meldung: Pastoralbüro 02295 5161
Heimatkundliche Wanderung 
mit Aussicht im Nutscheid: 
20. Juni, 10.30 Uhr
Aussichtsreiche Wanderung von der 
„Höhe im Nutscheid“, Start und Ziel: 
Parkplatz neben dem Fußballplatz 
des SV Höhe in Windeck-Altenher-
fen; ca. dreistündige Wanderung 
Überwiegend Waldwege: Bitte fes-
te Schuhe anziehen Trinkflasche und 
etwas Proviant mitbringen.
Info + Anmeldung: 
Pastoralbüro 02295 5161; 
pastoralbuero.ruppichteroth@
erzbistum-koeln.de
Alle Angebote unseres ‚Kath. 
Familienzentrums Bröltal“ fin-
den Sie auf unserer Internetseite: 
www.familienzentrum-broeltal.de.

>>
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Die Angebote werden vom kath. Bil-
dungswerk und vom Erzbistum Köln 
gefördert.
Lotsenpunkt Ruppichteroth im 
„Café Alte Schule“, Burgstr. 14
Jeden 2. und 4. Do / Monat von 15 
bis 17 Uhr / 015736532204 erreich-
bar. Kostenlose Beratung durch ge-
schulte Soziallotsen. Allgemeine So-
zialberatung des SkF (Sozialdienst 
kath. Frauen: Fr. Zimmermann, 0175 

5708636 jeden 2. und 4. Do in 
Much, 9 bis 12 Uhr). Die Soziallotsen 
sind für jeden da - unabhängig von 
Konfession oder Weltanschauung. 
Ihre Hilfe macht auch an den Ge-
meindegrenzen nicht Halt.
Geldspenden für Ahrweiler:
Kirchengemeindeverband Ruppich-
teroth
IBAN DE 29 3706 9520 6505 7000 13
Stichwort: „Hilfe Ahrweiler“

Tafel:
Abgabemöglichkeiten 
Di bis Do 9 bis 11 Uhr 
und nach Vereinbarung:
Team Tafel (015901351324)
Spenden: VR Bank Rhein-Sieg; 
DE44370695206506541024
www.skm-rhein-sieg-de
Kleiderkammer:
Die Kleiderkammer ist jeden 2. Do 
13 bis 15 Uhr geöffnet: Ruppichte-
roth, Mucher Str. 13.; Das Angebot 
wendet sich an alle Interessierten.
Info: 
K. Schramm (02295 5848 / 6406)
SEELSORGERISCHE NOTFÄLLE:
Ruppichteroth: 
Pfr. Dr. Sabu Madathikunnel: 
0160 2044442
Schönenberg und Winterscheid: 
Pfr. Erich Linden: 02295 9099161
Wenn Sie wünschen, dass Ihnen 
generell die Krankenkommunion 
gebracht wird, melden Sie sich bitte 
im Pastoralbüro: 02295 5161.

Alle Termine sind vorbehaltlich 
einer Änderung.
Gebetsintentionen bitte immer 
einen Monat im Voraus ange-
ben.
Das Pastoralbüro Ruppichteroth
ist vom 26. Mai bis 5. Juni montags, 
mittwochs und freitags von 10 bis 
12 Uhr geöffnet.
Das Kontaktbüro Winterscheid ist in 
der Zeit geschlossen.
Pastoralbüro:
02295 5161; 
pastoralbuero.ruppichteroth@
erzbistum-koeln.de
Legende:
(A!) - Anmeldung im Pastoralbüro
EL - Eheleute
Hl.M. - Heilige Messe
JG - Jahrgedächtnis
LuV - Lebenden und Verstorbenen
RK - Rosenkranz
STM - Stiftungsmesse
SWA - Sechswochenamt
www.katholisch-im-broeltal.de
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Aus der Arbeit der Parteien CDU

CDU - Neues aus dem Gemeinderat
Neuentwicklung des „BröltalCenters“

Aus der Arbeit der Parteien SPD

Wir kümmern uns!
SPD vor Ort in Scheid

Das ehemalige „Huwil 2“-Gelän-
de und heutige „BröltalCenter“ 
soll städtebaulich neu entwickelt 
werden. Das rund 2,7 Hektar gro-
ße Areal zwischen Eitorfer und 
Herchener Straße ist gegenwärtig 
durch gewerbliche Nutzungen, 
Büroräume, eine Flüchtlings-
unterkunft sowie Leerstände 
geprägt.

Der Eigentümer beabsichtigt eine 
umfassende Umgestaltung des 
Areals. Seine Planungen sehen eine 
Mischung aus Wohnen, Einzelhan-
del, Gastronomie, Freizeitangeboten 
sowie nicht störendem Gewerbe vor. 
Bestehende Gebäude sollen dabei 
weitgehend erhalten und durch ge-
zielte Neubauten ergänzt werden. 
„Wenn es gelingt, die Industriebra-

che mitten im Ruppichterother Orts-
kern nachhaltig zu entwickeln und 
einer neuen Nutzung zuzuführen, ist 
das eine gute Nachricht für Gemein-
de.“ so der Fraktionsvorsitzende der 
CDU, Martin Groeger.
Mit dem Aufstellungsbeschluss hat 
der Ausschuss für Gemeindeent-
wicklung in seiner letzten Sitzung 
für die Einleitung des Verfahrens zur 

Ende: Aus der Arbeit der Parteien CDU

Aufstellung eines Bebauungsplanes 
sowie Durchführung der frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange votiert. Die 
Kosten des Planverfahrens werden 
vollständig durch den Eigentümer 
getragen.

Marie Ortsiefer

Ende: Aus der Arbeit der Parteien SPD

Vor einiger Zeit haben wir im Rah-
men der Aktion „SPD vor Ort“ den 
Ort Scheid besucht. Unter ande-
rem wurde seitens der Anwohner 
bemängelt, dass die Straße von 
Scheid Richtung Ruppichteroth seit 
der Neuteerung zu einer Rennstrecke 
geworden ist.
Da beim Anwesen (Landmetzgerei 

Löbach) bereits eine Geschwindig-
keitsbegrenzung von 50 km/h be-
steht, hat die SPD Ruppichteroth 
den Antrag an die Gemeindever-
waltung gestellt, die gesamte 
Strecke als 50er-Zone auszuschil-
dern. Bei dieser Aktion haben wir 
festgestellt, dass in Scheid keine 
- wie in anderen Orten üblich - 

30er-Zone vorhanden ist. Auch 
dies haben wir in unserem Antrag 
benannt.
Die Messungen des Rhein-Sieg-
Kreises (Straßenverkehrsamt, Fach-
bereich Verkehrssicherung) haben 
ergeben, dass in keinem Fall eine 
relevante Geschwindigkeitsüber-
schreitung stattfindet, so dass von 

der Behörde keine weiteren Mah-
ßnahmen ergriffen werden.
Auch wenn wir in diesem Fall keine 
positivere Nachricht überbringen 
können, werden wir die Aktion „SPD 
vor Ort“ weiterführen, um Probleme 
in der Gemeinde aufzudecken und 
abzustellen.

Andreas Rudolf
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Siegburg · Luisenstr. 95 · Tel. 02241 - 65308 
www.dirkmolly.de
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Feuerwehrfest in  
Winterscheid lockt  
mit vielfältigem Programm

Premiere: gemeinsamer 
Garagenflohmarkt  
in drei Dörfern
Erstmalig werden die drei Dörfer 
Thilhove, Broscheid und Reiferscheid 
(Gemeinde Ruppichteroth) einen ge-
meinsamen privaten Garagenfloh-
markt veranstalten. Am Sonntag, 
7. Juni, startet der Flohmarkt, der 
zukünftig einmal im Jahr am ersten 
Sonntag im Juni stattfinden soll. Uhr-

zeit: 10 bis 16 Uhr. Zum Auftakt der 
parallel in allen drei Dörfern - die 
jeweils untereinander gut zu Fuß 
erreicht werden können - werden 
bereits jetzt Keller und Dachböden 
durchstöbert. Es gibt bestimmt eini-
ges zu entdecken. Der Ausflug lohnt 
sich. 

Das alljährliche Feuerwehrfest steht 
wieder vor der Tür und verspricht ein 
Wochenende voller Spaß, Musik und 
Gemeinschaft. Vom 10. bis zum 12. 
Juli lädt die örtliche Feuerwehr Rup-
pichteroth (Löschzug Winterscheid) 
die Gemeinde zu einem unvergess-
lichen Ereignis ein.
Am Freitag, 10. Juli, geht es um  
19 Uhr los mit „Clockwork (Rock/ 
Pop/ Oldies). Der Eintritt ist an allen 
Tagen frei.
Am Samstag, 11. Juli, wird die Büh-
ne ab 19 Uhr von der Westernhagen 
Coverband „Westernbehagen“ ge-
rockt. 
Der Eintritt ist frei, und im Anschluss 
an die Show findet die beliebte 
Aftershowparty in der Cocktailbar 
statt. Bei uns werden ebenfalls 
alle WM-Spiele mit deutscher Be-
teiligung übertragen (an allen drei 
Festtagen).

Der Höhepunkt des Festes findet am 
Sonntag, den 12. Juli, statt. Ab 11 
Uhr lädt das traditionelle Frühschop-
pen Feuerwehren, Vereine und Poli-
tiker zum geselligen Beisammensein 
ein. Begleitet von Live-Musik des 
Musikzugs der Feuerwehr Euden-
bach können die Besucher ab 12:30 
Uhr ein schmackhaftes Mittagessen 
genießen. Ein besonderes Highlight 
ist die Ausstellung von historischen 
und modernen Rettungswagen.
Ab 17 Uhr findet eine Verlosung mit 
wertvollen Preisen statt. Für die klei-
nen Gäste gibt es ganztägige Rund-
fahrten mit Feuerwehrfahrzeugen 
und eine Hüpfburg.
Das Feuerwehrfest verspricht ein 
Wochenende voller Spaß und Unter-
haltung für die ganze Familie. Der 
Löschzug Winterscheid freut sich auf 
zahlreiche Besucher und eine unver-
gessliche Zeit.
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Jess Joachimsen und Anne 
Folger beim Matineeverein
Zwei neue Künstler begeistern  
bei ihrem Auftritt die Zuschauer

Wenn der Windecker Matineeverein 
neue Gesichter auf die Bühne des 
Haus des Gastes in Herchen holt, 
dürfen sich die Zuschauer auf eines 
verlassen: Diese Künstler können 
wirklich was. Denn so unterschied-
lich die Programme von Jess Joch-
imsen und Anne Folger waren, vieles 
hatten sie gemeinsam: eine profun-
de berufliche Basis für ihre Kunst, 
lange Bühnenerfahrung und Präsenz 
in einschlägigen Satireformaten von 
Funk und Fernsehen sowie eine 
scharfe Beobachtungsgabe, Wort-
witz und großes komödiantisches Ta-
lent. Zudem waren beide ganz frisch 
mit Kabarettpreisen ausgezeichnet 
worden, als sie mit ihren aktuellen 
Programmen nach Herchen kamen.
Am 17. April zeigte sich Jess Joch-
imsen „Von allen guten Geistern“ 
verlassen. Dies bezog sich allerdings 
nur auf den Titel seines Programms, 
denn der Zuschauerraum im Haus 
des Gastes war gut besetzt. Dass der 
Kabarettist, Autor und Mitbegründer 
des PEN Berlin Jess Jochimsen auch 
ein begnadeter Fotograf ist, sollte 
das Publikum schon am Ende der 
ersten Hälfte erfahren. Denn seine 
Ansage: „Wenn die Stimmung nicht 
besser wird, zeige ich Dias“ war kei-
ne leere Drohung. Dabei gab es an 
der Resonanz der Zuschauer und 
der Stimmung im Saal nichts aus-
zusetzen. Von Anfang an hatten 
Künstler und Publikum einen aus-
gezeichneten Draht zueinander. Zum 
Glück wurden sie trotzdem mit der 
sicher unterhaltsamsten und lustigs-
ten Dia-Show belohnt, die sie jemals 
gesehen hatten.
Rasant ging es auch bei Anne Fol-
ger und ihrem Programm „Spiel-
versprechend“ am 9. Mai zu. Die 
studierte Konzertpianistin bewies, 
dass sich hochklassige Musikdarbie-
tungen und äußerst unterhaltsames 
Kabarett nicht ausschließen, son-
dern wunderbar ergänzen können. 
Denn Anne Folger ist nicht nur mit 
den Fingern äußerst flink, sondern 
auch mit der Zunge. Mit viel Wort-

witz nahm sie aktuelle Zeiterschei-
nungen aufs Korn, immer wieder 
begleitet von ihrem hervorragend 
Klavierspiel.
Die letzte Veranstaltung des Früh-
jahrsabos mit Konrad Beikircher am 
31. Mai ist bereits ausverkauft. Die 
Karten für das kommende Herbst-
abo mit Martin Zingsheim, Thomas 
Freitag (Abschiedstournee), Christine 
Prayon und dem Duo Bastian Korff 
/ Florian Ludewig (Weihnachtspro-
gramm) sind ab sofort online unter 
www.matineeverein.de erhältlich.
Weitere Infos per E-Mail über 
karten@matineeverein.de 
oder telefonisch unter 
02243/9295180.

Foto: Heinrich Plote

Foto: Heinrich Plote
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Starkregen: Gefahr aus dem Keller 
Innerhalb weniger Minuten laufen 
Straßen voll, Gullydeckel heben sich 
an, Wasser drückt in Hauseingänge 
und Keller. Starkregenereignisse 
treten in Deutschland seit Jahren 
häufiger auf - und sie treffen längst 
nicht mehr nur klassische Hoch-
wassergebiete an großen Flüssen. 
Besonders betroffen sind oft Wohn-
gebiete, deren Kanalisation enorme 

Wassermengen kurzfristig nicht auf-
nehmen kann.
Nach Angaben des Deutschen Wet-
terdienstes nimmt die Wahrschein-
lichkeit intensiver Starkregenfälle 
durch den Klimawandel zu. Warme 
Luft kann mehr Feuchtigkeit spei-
chern - entlädt sie sich plötzlich, 
geraten Entwässerungssysteme vie-
lerorts an ihre Grenzen. Für Haus-

besitzer kann das teuer werden: 
vollgelaufene Keller, beschädigte 
Heizungen, zerstörte Möbel oder 
Feuchtigkeitsschäden an Wänden 
und Böden gehören zu den häu-
figsten Folgen.
Ein zentrales Problem ist sogenann-
tes Rückstauwasser. Dabei drückt 
Wasser aus der überlasteten Kana-
lisation zurück in private Gebäude 
- meist über Bodenabläufe, Toiletten 
oder Waschbecken im Keller. Viele 
Eigentümer unterschätzen dieses 
Risiko. Tatsächlich sind Häuser selbst 
dann gefährdet, wenn sich kein Ge-
wässer in der Nähe befindet.
Eine wichtige Schutzmaßnahme 
sind deshalb Rückstauklappen. Sie 
verhindern, dass Wasser aus dem 
öffentlichen Kanalnetz in das Ge-
bäude zurückfließt. Fachleute wei-
sen allerdings darauf hin, dass solche 
Systeme regelmäßig gewartet wer-
den müssen, damit sie im Ernstfall 
funktionieren. Gerade ältere Häuser 
verfügen häufig noch nicht über aus-
reichende Rückstausicherungen.
Auch die Gestaltung rund ums Haus 
spielt eine Rolle. Versiegelte Flächen 
wie gepflasterte Einfahrten oder 
Innenhöfe verhindern, dass Regen-
wasser versickern kann. Stattdessen 
fließt es oberflächlich ab und sam-
melt sich an tief gelegenen Stellen. 
Entsiegelte Flächen, kleine Mulden 
oder begrünte Bereiche können 
helfen, Regenwasser besser aufzu-
nehmen.
Besonders kritisch wird es bei Keller-
räumen, die als Wohn- oder Lager-
räume genutzt werden. Experten 
raten dazu, wertvolle Gegenstände, 
Elektrogeräte oder wichtige Doku-
mente nicht direkt auf dem Boden 
zu lagern. Schon wenige Zentimeter 
Wasser können hohe Schäden ver-
ursachen.
Auch Lichtschächte gelten als typi-
sche Schwachstellen. Sind sie nicht 
ausreichend gesichert oder entwäs-
sert, läuft Wasser dort oft zuerst ins 
Gebäude. Spezielle Abdeckungen 
oder erhöhte Einfassungen können 
das Risiko reduzieren.
Neben technischen Schutzmaßnah-

men gewinnt der Versicherungs-
schutz zunehmend an Bedeutung. 
Schäden durch Starkregen oder 
Rückstau sind in vielen Fällen nicht 
automatisch durch eine normale 
Wohngebäude- oder Hausratver-
sicherung abgedeckt. Relevant ist 
häufig eine zusätzliche Elementar-
schadenversicherung. Verbraucher-
zentralen weisen seit Jahren darauf 
hin, dass viele Eigentümer ihren Ver-
sicherungsschutz falsch einschätzen.
Kommunen beschäftigen sich inzwi-
schen ebenfalls intensiver mit dem 
Thema. Zahlreiche Städte erstellen 
sogenannte Starkregengefahrenkar-
ten, die zeigen, welche Bereiche bei 
extremen Regenfällen besonders ge-
fährdet sind. Für Eigentümer können 
solche Karten wichtige Hinweise lie-
fern, wie hoch das persönliche Risiko 
tatsächlich ist.
Prävention wird dabei immer wichti-
ger. Denn selbst moderne Kanalisa-
tionen lassen sich nicht unbegrenzt 
ausbauen. Viele Experten gehen 
deshalb davon aus, dass sich pri-
vate Haushalte künftig stärker auf 
Extremwetter vorbereiten müssen.
Dazu gehören oft schon vergleichs-
weise einfache Maßnahmen: Abläufe 
regelmäßig reinigen, Rückstauklap-
pen prüfen lassen, sensible Technik 
höher lagern oder Sandsäcke für 
Notfälle bereithalten. Entscheidend 
ist vor allem, das Risiko nicht erst 
dann ernst zu nehmen, wenn Wasser 
bereits im Keller steht.

Wer Objekte in Kellerräumen 
etwas erhöht lagert, kann po-
tentielle Schäden minimieren. 
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Pfingstzeit in der HUMA - Entspannt shoppen,  
gewinnen und Fußballstimmung erleben

Pfingsten steht vor der Tür und 
mit den Feiertagen wächst die 
Vorfreude auf entspannte Stun-
den mit Familie, Freunden und 
gemeinsamen Erlebnissen. Auch 
in der HUMA Shopping & Outlet 
sorgt die frühsommerliche Jahres-
zeit für besondere Highlights, neue 
Services und abwechslungsreiche 
Aktionen. Neben modernen Auf-
enthaltsbereichen und praktischen 
Angeboten für einen komfortab-
len Shoppingtag, warten attrak-
tive Gewinnspiele und sportliche 
Unterhaltung passend zum Start 
der Fußball-Weltmeisterschaft auf 
Besucherinnen und Besucher.
Mehr Komfort für entspannte 
Shoppingmomente
Die HUMA Shopping setzt weiter-
hin auf mehr Aufenthaltsquali-
tät und zusätzlichen Komfort im 
Center. Auf allen Ebenen laden 
neu gestaltete Sitzbereiche 
zum kurzen Verschnaufen und 
entspannten Verweilen ein und 
schaffen angenehme Rückzugsorte 
mitten im Shoppingalltag.
Ergänzt wird das Serviceangebot 
durch 40 moderne Schließfä-
cher im Erdgeschoss am HUMA 
Infopoint. Dort lassen sich Wert-
sachen oder Einkäufe bequem und 
sicher zwischenlagern - besonders 
praktisch bei längeren Shoppingta-
gen oder mehreren Erledigungen. 
Die Schließfächer können ganz ein-
fach mit einem 1-€-Pfandeinwurf 
genutzt werden.
Fan Friday - Gewinnchance auf 
Einkaufsgutscheine
Auch der beliebte HUMA Fan 
Friday sorgt im Mai wieder für 
attraktive Gewinnmöglichkeiten. 

Der nächste Termin sollte bereits jetzt 
im Kalender vorgemerkt werden: Am 
29. Mai gibt es die Chance, einen 
von fünf Gutscheinen im Wert von 
jeweils 50 € für den EDEKA Hem-
mersbach in der HUMA zu gewinnen.
Alle Informationen sowie Teilnahme-
bedingungen werden am Aktionstag 
im offiziellen Gewinnspielposting 
auf den Social-Media-Kanälen der 
HUMA Shopping auf Facebook 
und Instagram unter @Huma-
SanktAugustin veröffentlicht. Der 
Fan Friday bietet monatlich neue Ge-
winnspiele mit attraktiven Preisen 
aus der HUMA.
Fußballstimmung zum WM-
Start und offizielles WM-DFB-
Trikot gewinnen
Mit dem Start der Fußball-Weltmeister-
schaft zieht auch in der HUMA sport-
liche Stimmung ein. Am 11. Juni von 
12:00 Uhr bis 18:00 Uhr findet im 
Erdgeschoss vor S1 der „HUMA 
Weltmeisterschafts-Tag“ statt.
An drei Tischkickern können Be-
sucherinnen und Besucher gegen-
einander antreten und echtes WM-
Feeling erleben. Neben spannenden 
Duellen und Turnieratmosphäre 
warten auch Gewinne auf die Teil-
nehmenden: Alle Gewinnerinnen 
und Gewinner erhalten einen fans-
tarken Sofortgewinn. Zusätzlich 
besteht die Chance auf eines von 
drei offiziellen DFB-Trikots. Da-
für einfach die Teilnahmekarte am 
Aktionsstand ausfüllen und in die 
Losbox einwerfen.
Kasperle-Theater in der HUMA 
- „Kasper und der Drache“
Auch für die kleinen Besucherin-
nen und Besucher hält die HUMA 
am Donnerstag, 11. Juni ein 

besonderes Erlebnis bereit. Die Ak-
tionsfläche vor Jeans Fritz im Erd-
geschoss verwandelt sich erneut 
in ein liebevoll gestaltetes Kasper-
le-Theater und lädt kostenfrei zum 
Staunen, Mitfiebern und Lachen ein.
Mit dem Programm „Kasper und 
der Drache“ präsentiert um 14:00 
Uhr, 15:30 Uhr und 17:00 Uhr 
die beliebte Kasperle-Compagnie 
ein neues, spannendes Abenteuer 
voller Überraschungen. Gemeinsam 
mit Seppel und weiteren bekannten 
Figuren erlebt Kasper ein unterhalt-
sames Bühnenstück, das für fröh-
liche Familienmomente sorgt und 
Kinderherzen höherschlagen lässt.
Bequem erreichbar - 
2 Stunden kostenlos parken
Die HUMA Shopping ist die idea-
le Adresse für Familien, Freizeit-
freunde und Shoppingbegeisterte. 
Dank zwei Stunden kostenlo-
sem Parken, zentraler Lage sowie 

einer guten Anbindung an Bus, 
Bahn und Radwege gestaltet sich 
die Anreise besonders komfortabel.
Gerade an Samstagen ist das 
Center sehr gut besucht. Ein Team 
vor Ort unterstützt Besucherinnen 
und Besucher bei der Parkplatzsu-
che und sorgt für einen möglichst 
reibungslosen Ablauf. Dennoch 
kann es in Stoßzeiten vereinzelt 
zu kurzen Verzögerungen bei der 
Ein- und Ausfahrt kommen - wer 
den Besuch entspannter gestalten 
möchte, plant diesen am besten am 
Vormittag.
Öffnungszeiten & 
weitere Informationen
Die HUMA Shopping & Outlet ist 
montags bis samstags von 10:00 
bis 20:00 Uhr geöffnet. Am Mon-
tag, den 25. Mai, sowie Don-
nerstag, den 04. Juni, bleibt 
das Shopping-Center feiertags-
bedingt geschlossen.
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Weltbienentag:  
Gemeinsam für den Erhalt der Bestäuber im Kreis
Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Am 20. 
Mai wird weltweit der Weltbienen-
tag begangen. Dieser von den Ver-
einten Nationen initiierte Tag soll 
das Bewusstsein für die immense 
Bedeutung von Bienen und anderen 
Bestäubern schärfen und auf die Ge-
fahren aufmerksam machen, denen 
diese Tiere heute ausgesetzt sind.
Bienen sind weit mehr als nur Honig-
produzenten; sie sind ein zentraler 
Pfeiler unserer globalen Ernährungs-
sicherheit. Ein Großteil der Nutz-
pflanzen ist auf die Bestäubungsleis-
tung von Insekten wie Honig- und 
Wildbienen angewiesen. Besonders 
die Wildbienen spielen hierbei eine 
entscheidende Rolle, da viele von 
ihnen hochspezialisierte Bestäuber 
sind. Doch der Verlust an natürlichen 
Lebensräumen und der Einsatz von 
Pestiziden setzen vielen Arten zuneh-
mend zu. Zudem ist in den letzten 
Jahren mit der Asiatischen Hornisse 
Vespa velutina eine weitere Bedro-
hung der heimischen Insektenwelt 
hinzugekommen, die auch die Bie-
nen im Rhein-Sieg-Kreis betrifft.
„Der Weltbienentag ist ein wichti-
ger Impuls, um über den Schutz der 
biologischen Vielfalt nachzudenken. 
Dabei ist entscheidend, dass wir 

nicht nur über die Probleme spre-
chen, sondern konkrete Maßnahmen 
in unseren eigenen Lebensraum in-
tegrieren“, betont Matthias Over-
mann, Artenschutz-Experte im Amt 
für Umwelt- und Naturschutz des 
Rhein-Sieg-Kreises. „Jeder Garten 
und jeder Balkon kann zu einem 
wertvollen Trittsteinbiotop für Bie-
nen werden.“
Um den Wild- und Kulturbienen ef-
fektiv zu helfen, empfiehlt das Amt 
für Umwelt- und Naturschutz folgen-
de Maßnahmen:
Vielfältige Nahrung anbieten
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine Aus-
wahl an heimischen, insektenfreund-
lichen Pflanzen. Besonders geschätzt 
werden Arten wie Glockenblume, 
Natternkopf und Salbei, aber auch 
Efeu bietet gerade im Spätsommer 
einen reich gedeckten Tisch für viele 
Insekten. Wichtig ist hierbei die zeit-
liche Staffelung: Damit die Bienen 
von den frühen Frühlingsfliegern bis 
zu den Spätsommer-Arten versorgt 
sind, sollte das Blütenangebot über 
das gesamte Jahr stabil bleiben. 
Auch auf kleinen Balkonen können 
mit entsprechend gewählten Kübel-
pflanzen wertvolle Nahrungsquellen 
geschaffen werden.

Efeu-Seidenbeine

Asiatische Hornisse am Bienenstand. Fotos: Matthias Overmann

Nistmöglichkeiten schaffen
Da etwa 90 Prozent der Wildbienen-
arten Solitärbienen sind und einzeln 
nisten, benötigen sie geschützte 
Brutplätze. Dies können klassische 
Nisthilfen aus Naturholz sein oder 
natürlichen Ursprungs wie Totholz-
haufen und hohle Pflanzenstängel 
(zum Beispiel von Holunder). Ebenso 
wichtig sind unbewachsene, sandige 
oder lehmige Bodenstellen im Gar-
ten, da viele Arten ihre Nester direkt 
in der Erde anlegen.
Naturnahe Gestaltung und Ver-
zicht auf Chemie
Ein naturnah gestalteter Garten, in 
dem auch mal eine Ecke „verwil-
dern“ darf, bietet den Tieren sowohl 

Unterschlupf als auch Nahrung. Es 
gilt: Je unaufgeräumter der Garten, 
desto interessanter für Tiere. Hier-
von profitieren übrigens nicht nur 
Insekten, sondern auch Igel und Vö-
gel beispielsweise. Ein wesentlicher 
Punkt ist zudem die konsequente 
Ablehnung von Pestiziden. Diese 
chemischen Mittel haben oft eine 
tödliche Wirkung auf Insekten und 
zerstören deren notwendige Nah-
rungsgrundlage.
Durch diese einfachen, aber effek-
tiven Maßnahmen kann ein wert-
volles Netzwerk an Lebensräumen 
entstehen, das den nützlichen 
Brummern langfristig eine Pers-
pektive bietet.
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SV Höhe 
1921 e.V.
Berichte und  
aktuelle Vereins- 
informationen
Vorschau:
Senioren: Sonntag, 31. Mai, 29. 
Spieltag, Kreis Sieg, Kreisliga C, 
Staffel 7:
SV Leuscheid II - SVH I Anstoß: 
13 Uhr
Vorbericht nachzulesen unter 
www.svhoehe.de.
Weiterer Saisonverlauf der  
1. Mannschaft im Juni:
Sonntag, 7. Juni gegen TuS Her-
chen II 15 Uhr (30SP) letzter Spiel-
tag.
Unsere erste Mannschaft würde sich 
auch beim letzten Saisonspiel über 
zahlreiche Unterstützung unserer 
treuen Anhänger wie in den letzten 
Jahren sehr freuen. Selbstverständ-
lich ist bei den Heimspielen „op d´r 
Hüh“ für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt!
Alte Herren/Walking Football:
SVHAH spielfrei
Vorschau: 
Mittwoch, 18. Juni: Teilnahme am 
Ü35-Turnier des SV Leuscheid
Turnierbeginn 18 Uhr, Spielplan lag 
bei Redaktionsschluß noch nicht vor.
AH-Training immer dienstags 19.30 
bis 21 Uhr, Sportplatz Altenherfen.
Walking Football: spielfrei
Training immer montags, 18.30 bis 
20 Uhr
Spielberichte: Senioren: 
Pfingstmontag, 24. Mai, 
28. Spieltag:
SVH I spielfrei
An unserem Pfingstsportfest hatte 
unsere Seniorenmannschaft spielfrei, 
da Cenclerbirligi Eitorf seine Mann-
schaft vom Spielbetrieb zurückge-
zogen hat.
Sonntag, 17. Mai, 
27. Spieltag:
Spvg H.-Rosbach III - SVH I 7:1 (2:1)
Bericht nachzulesen unter 
www.svhoehe.de.
Alte Herren/Walking Football: AH-
Teilnahme beim AH-Turnier am 
Pfingstsonntag, 24. Mai
Das Ergebnis lag bei Redaktions-
schluß dieser Ausgabe nicht vor und 

wird nachgereicht.
SVH-Walking Football-Teilnahme 
beim WF-Kurzturnier am Pfingst-
sonntag, 24. Mai
Auch hier lag das Ergebnis bei Re-
daktionsschluß dieser Ausgabe nicht 
vor und wird nachgereicht.
SVHAH intern: neue Tour-T-Shirts 
für SVHAH von Fa. Küchenmontage-
Bodenbeläge Zamzow
Zur diesjährigen Mannschafts-
tour nach Aachen (8. bis 10. Mai) 
konnten sich die mitgefahrenen AH-
Mitglieder über neue Tour-T-Shirts 
freuen.
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Reisen mit Pollenallergie
Gut vorbereitet durch die Pollensaison

Die Urlaubszeit steht vor der Tür - 
doch für Menschen mit Pollenallergie 
kann die Reise schnell zur Belastung 
werden. Andere Regionen, unge-
wohnte Pflanzen und unterschied-
liche Pollensaisons stellen Betroffene 
vor besondere Herausforderungen. 
Mit der richtigen Vorbereitung lässt 
sich der Urlaub jedoch trotz Heu-
schnupfen genießen.
„Viele Allergikerinnen und Allergiker 
unterschätzen, dass sich die Pollen-
belastung je nach Reiseziel stark un-
terscheidet“, erklärt Sonja Lämmel, 
Pressesprecherin vom Deutschen All-
ergie- und Asthmabund e.V. (DAAB). 
Während in Deutschland beispiels-
weise die Birkenpollensaison bereits 
abklingt, kann sie in nördlicheren 
oder höher gelegenen Regionen 
gerade erst beginnen. Auch medi-
terrane Länder haben teils andere, 

länger andauernde Blühphasen.
Medikamente vor Reisebeginn 
prüfen
Ein wichtiger, oft vernachlässigter 
Aspekt: die Kombination aus Pol-
lenallergie und Asthma. Verände-
rungen in Klima, Luftfeuchtigkeit 
und Allergenbelastung können die 
Atemwege zusätzlich reizen. Gera-
de bei allergischem Asthma kann 
dies zu einer Verschlechterung der 
Symptome führen. Betroffene sollten 
daher ihre Medikation vor der Reise 
überprüfen und ausreichend Notfall-
medikamente mitführen.
Auch Nasenpolypen können auf 
Reisen problematisch werden. 
Durch trockene Luft im Flugzeug, 
Klimaanlagen oder erhöhte Aller-
genbelastung kann sich die Nasen-
schleimhaut weiter entzünden. Dies 
verstärkt nicht nur die Beschwerden, 

sondern kann auch die Nasenat-
mung und den Geruchssinn zusätz-
lich beeinträchtigen.
Der DAAB empfiehlt, sich vor Rei-
seantritt über die aktuelle Pollen-
situation am Zielort zu informieren 
und die Reiseapotheke entsprechend 
anzupassen. Dazu gehören antialler-
gische Medikamente, Nasensprays 
sowie - bei Bedarf - Asthmasprays. 
Auch einfache Maßnahmen wie das 
Lüften zu pollenarmen Zeiten oder 
das Wechseln der Kleidung nach 
Aufenthalten im Freien können hel-
fen, die Belastung zu reduzieren.
Aktionsseite für Betroffene
Im Rahmen des Aktionsjahres „IM-
pulse“ stellt der DAAB zudem spe-
zielle Informationsangebote rund 
um das Thema Reisen mit Allergien 
bereit. Auf der Aktionsseite fin-
den Betroffene ein Urlaubsspezial 

mit praktischen Tipps, hilfreichen 
Checklisten und einem begleiten-
den Podcast, der wichtige Fragen 
zur Reiseplanung, zum Umgang mit 
Beschwerden unterwegs sowie zu 
Asthma und Nasenpolypen aufgreift.
Gerade in Zeiten des Klimawandels, 
der zu verlängerten und intensiveren 
Pollensaisons führt, wird die indivi-
duelle Planung immer wichtiger. Wer 
seine Pollenallergie kennt und gezielt 
vorsorgt, kann auch auf Reisen un-
beschwert durchatmen. (akz-o) 

Fotos: pexels.com/akz-o
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Mentale Gesundheit pflegender Angehöriger 
Pflegende Angehörige tragen eine 
hohe Verantwortung. Neben medi-
zinischen Aufgaben und organisa-
torischen Herausforderungen stehen 
oft Zeitdruck, finanzielle Sorgen und 
emotionale Belastungen. Eine Aus-
wertung des Zentrums für Qualität 
in der Pflege hat gezeigt, dass viele 
Angehörige sich zeitweise überfor-
dert fühlen und häufig über Stress, 
Erschöpfung oder Schlafprobleme 
berichten. Besonders dann, wenn 
Pflege langfristig erfolgt und kaum 
Tagesstruktur außerhalb dieser Auf-
gabe bleibt, steigt das Risiko psychi-
scher Belastungen.
Ein wichtiger Aspekt ist die soziale 
Isolation, die mit der Pflege einher-
gehen kann. Pflegende verschwin-
den oft aus ihrem sozialen Umfeld, 
weil sie weniger Zeit für Freundin-
nen und Freunde haben oder weil 
gemeinsame Aktivitäten schwerer zu 
organisieren sind. Einsamkeit wird 
dabei nicht selten zum Begleiter 
im Alltag. Studien legen nahe, dass 
soziale Isolation nicht nur die Le-
bensqualität mindert, sondern auch 
Stress und gesundheitliche Risiken 
verstärkt - faktische Risiken, die über 
den Pflegealltag hinausgehen.
Das komplexe Zusammenwirken von 
Zeitdruck, Verantwortung und sozi-
aler Isolation macht deutlich, dass 
Pflege und mentale Gesundheit eng 
miteinander verbunden sind. Doch 
während körperliche Unterstützung 
vielfach im System verankert ist, wer-
den psychische Belastungen von Be-
troffenen häufig nicht ausreichend 

wahrgenommen oder thematisiert 
- weder im familiären noch im ge-
sellschaftlichen Kontext.
Es gibt jedoch Angebote, die gezielt 
auf diese Herausforderungen reagie-
ren. Pflegestützpunkte, die in vielen 
Regionen eingerichtet wurden, be-
raten pflegende Angehörige nicht 
nur zu Leistungen und finanziellen 
Hilfen, sondern auch zu psychoso-
zialen Unterstützungsangeboten. 
Diese Beratungsstellen helfen, den 
Alltag besser zu strukturieren, Unter-
stützungsmaßnahmen zu finden und 
Wege aufzuzeigen, wie mentale Be-
lastungen der Pflegenden reduziert 
werden können.
Ein weiterer wesentlicher Baustein 
sind Selbsthilfegruppen für pflegen-
de Angehörige. In solchen Gruppen 

treffen sich Menschen in ähnlichen 
Lebenssituationen, tauschen Er-
fahrungen, Herausforderungen und 
praktische Tipps aus und entlasten 
sich wechselseitig emotional. Der 
Austausch wirkt entlastend, weil 
er Gefühle von Alleinsein reduziert 
und Raum bietet, Belastungen offen 
anzusprechen. Nationale Selbsthil-
fe-Kontaktstellen und lokale Wohl-
fahrtsverbände verzeichnen seit Jah-
ren eine steigende Nachfrage nach 
solchen Angeboten.
Zudem existieren Angebote nied-
rigschwelliger Unterstützung, etwa 
Besuchsdienste oder Entlastungs-
services, die es pflegenden Angehö-
rigen ermöglichen, zeitweise Pausen 
einzulegen oder sich auf andere 
Aufgaben zu konzentrieren. Auch 

wenn diese Angebote nicht direkt 
„psychologische Hilfe“ sind, tragen 
sie zur mentalen Entlastung bei, in-
dem sie stressbelastete Phasen im 
Alltag reduzieren.
Wichtig ist, dass pflegende Angehö-
rige diese Unterstützungsangebote 
kennen und nutzen. Pflegeberatun-
gen, Pflegestützpunkte, Selbsthilfe-
gruppen, Nachbarschaftsdienste 
oder ehrenamtliche Besuchsdienste 
sind nicht nur Anlaufstellen für prak-
tische Hilfe, sondern auch für Ge-
spräche über Belastungen, Stress 
und Wege zur Entlastung. Viele 
Kommunen, Wohlfahrtsverbände 
und Pflegekassen stellen entspre-
chende Informationen bereit und 
unterstützen bei der Vernetzung mit 
passenden Angeboten.
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Fließgewässer als Hotspots der Biodiversität
Rhein-Sieg-Kreis (dwo). Der Rhein-
Sieg-Kreis ist mit seinen vielen grö-
ßeren und kleineren Fließgewäs-
sern ein sehr wasserreicher Kreis, 
der etlichen Tieren und Pflanzen als 
Refugium dient. Diese wertvollen 
Lebensräume benötigen unseren 
besonderen Schutz. „Die biologi-
sche Vielfalt in unseren Fließgewäs-
sern ist ein kostbares Gut, doch sie 
steht unter Druck“, darauf macht 
Jörg Bambeck, Leiter des Amtes 
für Umwelt- und Naturschutz des 
Rhein-Sieg-Kreises, anlässlich des 
„Tags der biologischen Vielfalt“ 
aufmerksam.
Besonders entlang der Sieg, der 
Agger und der vielen kleineren Bä-
che im Kreis finden sich hochspe-
zialisierte Lebensräume. Hier kann 
man bei genauem Hinsehen eine 
faszinierende Welt entdecken: von 
skurrilen Insektenlarven über sel-

tene Krebse wie dem Europäischen 
Edelkrebs Astacus astacus bis hin zu 
verschiedenen Fischarten, die diese 
Gewässersysteme als ihre Heimat 
nutzen.
Doch wer aufmerksam die Uferzo-
nen beobachtet, wird feststellen, 
dass diese sensiblen Bereiche zu-
nehmend gefährdet sind. Vor allem 
die Kiesbänke - jene dynamischen 
Abschnitte in den Bachbetten - ver-
lieren an Qualität. Während diese 
Zonen früher als natürliche Hotspots 
der Biodiversität fungierten, ist ihre 
Funktion heute oft beeinträchtigt.
Die Bedeutung dieser Flächen ist 
immens: Für viele Fischarten sind 
saubere Kiesbänke die essenziellen 
Laichgründe; ohne diesen sauer-
stoffreichen Untergrund können sie 
keine Nachkommen produzieren. 
Zudem bieten sie spezialisierten 
kiesliebenden Insekten und kleinen 

Edelkrebs

Gestreifte Quelljungfer. Fotos: Matthias Overmann

Wirbellosen eine überlebenswichti-
ge Grundlage, die in der ansonsten 
stark strukturierten Landschaft kaum 
noch zu finden ist. Darüber hinaus 
dienen Kiesbänke zahlreichen Vogel-
arten als Rast- und Brutplatz.
„Die Gründe für den Rückgang sind 
vielfältig, doch vor allem der Verlust 
an natürlicher Gewässerdynamik so-
wie direkte menschliche Störungen 
setzen diesen Lebensräumen zu“, 
erläutert Jörg Bambeck.
Neben baulichen Veränderungen 
in den Flussläufen stellt die direk-
te Belastung ein großes Problem 
dar. Kiesbänke wirken zwar robust, 
sind jedoch hochsensibel. Das Be-
treten dieser Flächen führt oft zur 
Verdichtung des Kieses oder zur 
Zerstörung von im Substrat verbor-
genen Fischeiern und Larven. Zudem 
werden viele Brutvögel, die entlang 

der Schilfbestände und Hecken am 
Wasser ihre Nester bauen durch den 
zunehmenden Freizeitdruck gestört.
„Um diese extrem störungssensiblen 
Lebensräume nicht zusätzlich zu be-
lasten, sollten Spaziergängerinnen 
und Spaziergänger unbedingt auf 
den offiziellen Wegen bleiben und 
die Kiesbänke sowie die Uferzonen 
nicht betreten“, so Jörg Bambeck 
weiter. Dies gilt ebenso für Kanu-
fahrende, die ihre Boote ausschließ-
lich an den dafür ausgewiesenen 
Bootsanlegestellen ein- und ausla-
den dürfen. So kann nur durch ein 
gemeinsames 
Bewusstsein für die Bedeutung die-
ser kleinen, aber feinen Lebensräu-
me sichergestellt werden, dass auch 
künftige Generationen die natürliche 
Vielfalt unserer Fließgewässer wei-
terhin erleben dürfen.
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...im neuen Prospekt: 
www.garten-kremer.de/
aktuell

Aktuelle 
Angebote

rospekt

• Facettenreiche Rottöne in einer Sorte
• Lange Blütezeit von Frühsommer bis 

Herbst• Kompakter, gleichmäßiger Wuchs
• Ideal für Beete und Rabatten
• Sonniger Standort• Pflegeleicht und robust

Der Garten      blüht auf!

.99

kremer Baumschule + Gartengestaltung  
Denkmalstraße 115 | 53783 Eitorf-Bohlscheid
Fon 0 22 43 928 997-0 | www.garten-kremer.de

Toller Start in die neue Dorfgemeinschaftssaison
Mit viel guter Laune, vielen bekann-
ten Gesichtern und auch einigen 
neuen Besuchern ist die Dorfge-
meinschaft Wellerscheid in die neue 
Saison gestartet. Der Tanz in den Mai 
an der Grillhütte war wieder richtig 
gut besucht. Besonders schön war 
zu sehen, wie viele Familien und Kin-
der gemeinsam gefeiert haben. Und 
beim Maibaumschmücken und -auf-
stellen haben alle mit angepackt.
Bei leckerem Essen, kühlen Geträn-
ken und toller Stimmung wurde bis 
spät in die Nacht zusammengeses-
sen, gelacht und gefeiert. Ein rund-
um gelungener Auftakt ins neue 
Dorfjahr.
Auch unsere Familienwanderung 
an Vatertag war wieder ein voller 
Erfolg. Trotz wechselhaftem Wetter, 
mit mehr Regen als Sonne und etwas 
frischeren Temperaturen, ließen sich 
die Teilnehmenden die gute Laune 

nicht verderben. Mit zahlreichen An-
meldungen aus allen Generationen, 
machte sich die Gruppe auf den 
familienfreundlichen Wanderweg 
durch die Umgebung. Im Anschluss 
wurde die Tradition an der Grillhüt-
te fortgeführt. Dort warteten Kaffee, 
Kuchen und Kaltgetränke auf die 
Wanderfreunde. Zwischen lustigen 
Gesprächen und gemütlichem Bei-
sammensein, sorgte vor allem die 
große Tombola wieder für Begeis-
terung. Danach klang der Tag wie 
gewohnt entspannt beim Grill & Chill 
am Lagerfeuer aus.
Da unsere Freunde vom TC 66 
Anfang Juni ihre Jubiläumsveran-
staltung feiern, findet der nächste 
Dorftreff ausnahmsweise erst am 3. 
Juli statt.
Schon jetzt vormerken: Am 5. Juli fin-
det wieder der Dorfflohmarkt, rund 
ums Bürgerhaus und angrenzende 

Straßen, statt.
Unsere Jahreshauptversammlung ist 
dieses Jahr am 9. Juli, um 19 Uhr, an 
der Grillhütte.
Änderungen oder weitere Informa-
tionen zu Veranstaltungen geben wir 

wie gewohnt rechtzeitig über unsere 
offiziellen Kanäle bekannt. Wir freu-
en uns auf ein abwechslungsreiches 
und großartiges Jahr.
Der Vorstand der Dorfgemeinschaft 
Wellerscheid e.V.

Gemeinsames Aufstellen des Maibaums. 
Foto: Dorfgemeinschaft Wellerscheid e.V. / Melanie Vukovic
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Besuch der Horbacher Mühle  
mit spannenden Einblicken ins Müllerhandwerk
Bei herrlichem Frühlingswetter 
lud der Runde Tisch Klima zur Be-
sichtigung der Horbacher Mühle 
in Niederhorbach (Neunkirchen-
Seelscheid) ein. Viele Interessierte 
nutzten die Gelegenheit, einen fas-
zinierenden Einblick in das Müller-
handwerk zu erhalten.
Die Mitarbeitenden der Mühle, dar-
unter der Geschäftsführer und sein 
Vater, Müllermeister Dobelke, nah-
men sich viel Zeit, um die Gruppe 
durch den Betrieb zu führen. Dabei 
wurde der Weg des Korns anschau-
lich erklärt: von der Anlieferung über 
die Qualitätsprüfung, Lagerung und 
Reinigung bis hin zum Schroten und 
Mahlen mit vier Schrot- und sieben 
Mahlgängen. Auch die Verpackung 
und der deutschlandweite und 
internationale Versand wurden vor-
gestellt. Ein Schwerpunkt lag zudem 
auf den verschiedenen Mehlen und 
deren Verwendung: Mitarbeiterin 
Antje Ritter vermittelte, worin sich 

Mehlsorten unterscheiden, welche 
Zutaten beim Backen eine Rolle 
spielen und wie sich unterschiedli-
che Backverfahren auf Geschmack, 
Bekömmlichkeit und Qualität aus-
wirken. Besonders eindrucksvoll 
war das Zusammenspiel von tradi-
tioneller Technik und modernen Ver-
fahren. So sind in der Mühle noch 
Maschinen im Einsatz, die 80 bis 90 
Jahre alt sind und vom erfahrenen 
Müllermeister eigenhändig instand-
gehalten werden. Gleichzeitig sorgt 
ein moderner Farbleser dafür, dass 
kleinste Fremdstoffe zuverlässig er-
kannt und aussortiert werden.
Die Horbacher Mühle ist ein fa-
miliengeführter Betrieb in vierter 
Generation und zugleich die letzte 
Mühle im Regierungsbezirk Köln, sie 
ist ein eindrucksvolles Beispiel für 
regionale Kultur und Handwerks-
tradition. Zum Abschluss wurden 
die Teilnehmenden mit frisch zu-
bereitetem „Echte Kerle“-Brot ver-

In der Horbacher Mühle sind noch Maschinen im Einsatz, die 80 bis 
90 Jahre alt sind und vom erfahrenen Müllermeister eigenhändig 
instandgehalten werden. 
Foto: Runder Tisch Klima 

„Sag mal Aaah!”
Stiftung ruft Kitas, Horte und Grundschulen zum Feiern und Forschen auf

wöhnt. Die Begeisterung war groß: 
Die Teilnehmenden nahmen nicht 
nur viel Wissen, sondern auch neue 

Wertschätzung für dieses wichtige 
Handwerk mit und große Lust aufs 
eigene Brotbacken.

Wie funktioniert unser Körper und 
wie hilft uns moderne Technik, ge-
sund zu bleiben? Bei der Aktion 
MINTmachtage 2026 dreht sich al-
les um die menschliche Gesundheit 
und zukunftsweisende Innovationen 
der Medizin. Unter dem Motto „Sag 
mal Aaah! Gesund in die Zukunft“ 
entdecken Kinder im Kita- und 
Grundschulalter gemeinsam mit 
ihren Erzieherinnen, Erziehern und 
Lehrkräften, wie sie ihren Körper 
schützen können und wie moderne 
Technologien zur Gesundheit beitra-
gen. Dazu gibt es von der Stiftung 
Kinder forschen tolle Forschungs-
ideen, einen digitalen Blick in den 
menschlichen Körper und den Song 
zur Aktion – alles kostenlos unter 
www.mintmachtage.de.
Wie schützt sich unser Körper selbst? 
Was tut uns gut – und was macht 
uns krank? Und wie kann moderne 
Technik dabei helfen, gesund zu blei-

ben oder wieder gesund zu werden? 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
die Aktion MINTmachtage 2026 und 
knüpft damit an das aktuelle Wissen-
schaftsjahr „Medizin der Zukunft“ 
an. Die Stiftung Kinder forschen ruft 
alle Kinder im Alter von drei bis zehn 
Jahren dazu auf, diesen und weiteren 
Fragen rund um das Thema Gesund-
heit auf den Grund zu gehen.  
Die Aktion stellt die Bedeutung des 
forschenden Lernens in Kita, Hort 
und Grundschule in den Mittel-
punkt und widmet sich jedes Jahr 
einem neuen, spannenden Thema 
rund um Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik und 
Nachhaltigkeit. Dabei zeigt die Ak-
tion immer wieder: Gute frühe MINT-
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
macht Kinder stark und befähigt sie, 
selbstbestimmt und verantwortungs-
voll zu handeln.
Experimentieren, Singen und Co.: So 

werden die MINTmachtage gefeiert 
Höhepunkt der MINTmachtage 
ist der zentrale Aktionstag am 16. 
Juni. Kitas, Horte und Grundschulen 
können rund um dieses Datum mit 
Forschungsfesten oder Projekten 
mitmachen. Für ihre pädagogische 
Arbeit zum Thema bekommen Er-
zieherinnen, Erzieher und Lehrkräf-
te das Aktionsmaterial kostenlos auf 
www.mintmachtage.de. 
Die MINTmachtage 2026 werden 
im Rahmen des Wissenschaftsjah-
res durch das Bundesministerium für 
Forschung, Technologie und Raum-
fahrt gefördert.
Über die Stiftung Kinder forschen
Die gemeinnützige Stiftung Kinder 
forschen engagiert sich für gute 
frühe Bildung in den Bereichen Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) – mit 
dem Ziel, Mädchen und Jungen stark 
für die Zukunft zu machen und zu 

nachhaltigem Handeln zu befähigen. 
Gemeinsam mit ihren Netzwerkpart-
nern vor Ort bietet die Stiftung bun-
desweit ein Bildungsprogramm an, 
das pädagogische Fach- und Lehr-
kräfte dabei unterstützt, Kinder im 
Kita- und Grundschulalter qualifiziert 
beim Entdecken, Forschen und Ler-
nen zu begleiten. Die Stiftung Kinder 
forschen verbessert Bildungschan-
cen, fördert Interesse am MINT-Be-
reich und professionalisiert dafür 
pädagogisches Personal. Partner der 
Stiftung sind die Siemens Stiftung, 
die Dietmar Hopp Stiftung und die 
Dieter Schwarz Stiftung. Gefördert 
wird sie vom Bundesministerium für 
Bildung, Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend.
Hier erfahren Sie mehr über die 
Bildungsinitiative Stiftung Kinder 
forschen: 
www.stiftung-kinder-forschen.de
Stiftung Kinder forschen
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Königsvogelschießen und Frühlingsfest
Schützen St. Martinus Much und Kreuzkapelle

Am 3. Mai fand unser traditionelles 
Königsvogelschießen statt. Obwohl 
es geregnet hat, konnte uns niemand 
davon abhalten, einen schönen Tag 
mit den Vereinsmitgliedern und mit 
unseren Gästen zu verbringen. Das 
Königsvogelschießen beinhaltet zum 
einen den Wettkampf vereinsintern 
um die Regentschaft der kommen-
den Saison und extern den Kampf 
um den Titel des/r Bürgerkönig*in.
Bei den Schützen gab es 20 Teil-
nehmer, die zunächst auf die so-
genannten Pfänder (Krone, Schweif 
und Flügel) geschossen haben. Die 
Pfänder konnten sich Andreas Zem-
la, Detlef Palm, Günter Miebach 
und nach einem Losverfahren Ingo 
Strauß ergattern
Für die Königswürde sind dann Sil-
via Behrendt, Beate und Alexander 
Peters sowie Detlef Palm angetre-
ten. Nach dem 124 Schuss war klar, 
dass der Vogel nicht mehr fallen 
würde. Dies führt zu einem Stechen 
auf Scheibe. Hier konnte sich letzen 
Endes Beate Peters gegen ihren Ehe-
mann Alexander Peters durchsetzen.
Wir gratulieren somit Beate Peters 
zur neuen Regentschaft und freuen 
uns, eine Königin auf unserem Schüt-
zenfest krönen zu können.
Beim Bürgerkönigsschießen können 
wir Caroline Stöger zur neuen Bür-
gerkönigin krönen. Der Vogel fiel bei 
Ihr beim 184 Schuss. 
Erwähnenswert ist auch unsere Teil-
nahme am Mucher Frühling. Hier 

haben wir uns bei wunderschönem 
Wetter sehr über die Teilnahme beim 
Spaßschießen und beim Dosenwer-
fen gefreut. Die Teilnahme war in 
unseren Augen erfolgreich.
Über einen Besuch in unserem Ver-
einheim würden wir uns auch freuen. 
Kommt vorbei und erkundigt euch 
über den Schießsport. Unsere Trai-
ningszeiten sind immer Mittwochs 
von 17 bis 19 Uhr.Königin Beate Peters

Bürgerkönigin Karoline Stöger
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Hundesteuer steigt - was gibt das Finanzamt zurück?
Die Hundehaltung wird vielerorts 
teurer. In Nordrhein-Westfalen ha-
ben zum Beispiel 27 Kommunen 
ihre Hundesteuer 2026 erhöht, im 
Schnitt um 23 Prozent. Wer darauf 
hofft, sich die Hundesteuer über 
die Steuererklärung zurückzuholen, 
wird enttäuscht. Denn genau diese 
Abgabe bleibt steuerlich außen vor. 
Andere Ausgaben rund um den Vier-
beiner lassen sich laut Lohnsteuer-
hilfe Bayern e.V. durchaus absetzen.
Die Hundesteuer wird von Städten 
und Gemeinden erhoben und spült 
bundesweit jährlich Hunderte Mil-
lionen Euro in die Kassen der Kom-
munen. Für die Steuererklärung 
spielt sie jedoch keine Rolle, denn 
Hundehaltung gehört üblicherweise 
zur privaten Lebensführung und ist 
damit nicht absetzbar. Das gilt für 
auch für viele andere typische Kosten 
rund ums Tier wie Futter, Leine, Spiel-

zeug oder Tierarztbesuche.
Vor allem dort, wo Dienstleistungen 
ins Spiel kommen, beteiligt sich das 
Finanzamt indirekt an der Tierhal-
tung. Wird der Hund während der 
Abwesenheit des Halters im dessen 
Haushalt versorgt und betreut, kön-
nen diese Ausgaben als haushalts-
nahe Dienstleistungen angesetzt 
werden. Gleiches gilt für einen Gas-
si-Service, der den Hund zu Hause 
abholt und wieder zurückbringt. 
Auch die Fell-, Zahn- und Krallen-
pflege ist begünstigt, wenn der Hun-
defriseur ins Haus kommt. In solchen 
Fällen können 20 Prozent der Lohn- 
und Anfahrtskosten direkt von der 
Steuerschuld abgezogen werden. 
Vorausgesetzt, es liegt eine Rech-
nung des Dienstleisters vor und die 
Zahlung erfolgt unbar. Wer dagegen 
den Hund in einen Salon bringt, geht 
steuerlich leer aus. 

„Handwerkliche Arbeiten rund um die 
Tierhaltung können sich ebenfalls loh-
nen“, erklärt Tobias Gerauer, Vorstand 
der Lohi. Wer sich etwa ein Gehege 
bauen oder den Garten entsprechend 
von einem Fachbetrieb anpassen lässt, 
kann die Arbeitskosten anteilig steuer-
lich berücksichtigen. Bis zu 1.200 Euro 
sind jährlich drin. Auch hier sind eine 
ordnungsgemäße Rechnung und eine 
Zahlung per Überweisung erforder-
lich. Die Materialkosten bleiben außen 
vor. Ein kleiner Steuerbonus ist zudem 
bei der Hundehalterhaftpflicht-Versi-
cherung möglich. Die Beiträge zählen 
zu den Vorsorgeaufwendungen und 
können in der Steuererklärung an-
gegeben werden. Eine steuerliche 
Auswirkung ist aber nur dann zu ver-
zeichnen, wenn die entsprechenden 
Höchstgrenzen nicht durch andere 
Versicherungen ausgeschöpft sind. 
Die Tierkrankenversicherung wird 

hingegen nicht berücksichtigt.
Anders sieht es steuerlich aus, wenn 
der Hund nicht nur Familienmitglied 
ist, sondern beruflich eingesetzt wird. 
Spür-, Wach- oder Rettungshunde gel-
ten als Arbeitsmittel. Daher können 
die gesamten Kosten für die Haltung 
und Pflege als Werbungskosten ab-
gesetzt werden. Selbst die Kosten für 
den Tierarzt werden anerkannt. Die 
Anschaffungskosten können über die 
voraussichtlichen Dienstjahre des Tie-
res verteilt abgeschrieben werden. Die 
Ausgaben für einen Blindenhund wer-
den regelmäßig von der Krankenkasse 
übernommen, sofern ein solcher vor 
dem Kauf ärztlich verordnet wurde. 
Für die große Mehrheit der Hunde-
halter bleibt Bello in erster Linie ein 
Privatvergnügen. Hohe Kosten stehen 
immerhin einem kleinen Zuschuss 
vom Finanzamt gegenüber. Ein Blick 
auf die Steuererklärung lohnt sich da.
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Förderprogramme 2026
Diese Unterstützung gibt es für  
neue Fenster, Türen und Fassaden

Frankfurt am Main. Eigentümer, die 
in neue Fenster, Türen oder Fassaden 
investieren, können Fördermittel in 
Höhe von mehreren Tausend Euro 
erhalten. Auch wenn die Vielzahl 
der Programme unübersichtlich er-
scheint, folgt die Förderung einer 
klaren Systematik: Für Maßnahmen 
an der Gebäudehülle stehen Zu-
schüsse, zinsgünstige Kredite oder 
steuerliche Vorteile zur Verfügung. 
Orientierung im komplexen Förder-
umfeld bietet der Verband Fenster + 
Fassade (VFF).
Neue Fenster und Türen sowie die 
Dämmung der Außenwände und 
Dächer zählen zu den wirksams-
ten Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs. Entsprechend 
gilt bei Sanierungen die fachliche 
Grundregel die Gebäudehülle und 
die Heiztechnik gut auf einander 
abgestimmt zu erneuern. Solange 
über Fenster, Fassade oder Dach 
unnötig Wärme verloren geht, zahlt 
sich die Investition in eine moderne 
Heizanlage nicht aus. Neben der 
Energieeinsparung verbessert eine 
gut gedämmte Gebäudehülle zu-
dem den Wohnkomfort, etwa durch 
gleichmäßigere Raumtemperaturen 
und weniger Zugluft. 
Die wichtigsten Bundesförderpro-
gramme sind auch 2026 fortgeführt 
worden. Dazu zählen insbesondere 
die KfW-Programme für den kli-
mafreundlichen Neubau sowie die 
Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) für Sanierungen und 
Einzelmaßnahmen an Bestandsge-
bäuden. Auch spezielle Programme 
wie „Wohneigentum für Familien“ 
oder „Jung kauft Alt“ bleiben be-
stehen. Bei der steuerlichen Förde-
rung nach § 35c EStG gibt es keine 
Änderungen.
Gebäudehülle: Welche Maßnah-
men werden gefördert?
-	 neue Fenster und Türen 
-	 Dämmung von Außenwänden, 

Dachflächen, Fußböden und 
Geschossdecken 

-	 Neuer außenliegender Sonnen-
schutz (Rollläden, Jalousien, 
Fenstermarkisen) 

-	 Vorbereitende Baumaßnahmen
Für Sanierungsmaßnahmen an der 
Gebäudehülle stehen Eigentümern 
grundsätzlich drei Förderwege offen: 
direkte Zuschüsse, zinsgünstige Kre-
dite sowie steuerliche Vergünstigun-
gen. Zuschüsse und Kredite werden 
im Rahmen der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) bereitge-
stellt. Hinweise zu den einzelnen 
Programmen sind verlinkt
Direkter Zuschuss vom Staat
Für Einzelmaßnahmen an der Ge-
bäudehülle gewährt der Staat einen 
direkten Zuschuss in Höhe von 15 
Prozent der Investitionskosten. Zu-
sätzlich können Eigentümer weite-
re fünf Prozent Zuschuss erhalten, 
wenn sie einen individuellen Sanie-
rungsfahrplan (iSFP) vorlegen, der 
weitere Maßnahmen aufzeigt. Für 
die Erstellung des Fahrplans ist ein 
Energieeffizienz-Experten erforder-
lich, der die Immobilie vor Ort be-
gutachtet und einen Zeitplan für die 
Sanierung erstellt. Der Berater muss 
in der Energieeffizienz-Expertenliste 
des Bundes geführt sein.
Kredite mit günstigen Kondi-
tionen
Eigentümer, die für ein Einzelprojekt 
einen direkten Zuschuss nach BEG 
erhalten, können für die restlichen 
Kosten einen Ergänzungskredit von 
bis zu 120.000 Euro beantragen. Be-
trägt das zu versteuernde Jahresein-
kommen weniger als 90.000 Euro, 
sind die Zinsen besonders günstig.
Wer umfassendere Sanierungen 
durchführt - neue Heizung, Däm-
mung und neue Fenster - und damit 
eine Effizienzhausklasse erreicht, 
kann über die BEG einen zinsverbil-
ligten Kredit mit Tilgungszuschuss 
von bis zu 150.000 Euro erhalten. 
Die genauen Konditionen sowie die 
Höhe der Rückzahlung richten sich 
nach der erreichten Effizienzklasse 
des Gebäudes.
Steuerliche Förderung nutzen
Alternativ zu direkten Zuschüssen 
und zinsgünstigen Krediten können 
Eigentümer die Kosten für die Sanie-
rungsprojekte auch steuerlich über 
den § 35c EstG geltend machen. 

In der Einkommensteuer lassen 20 
Prozent der Aufwendungen verteilt 
auf drei Jahre direkt von der Steuer-
schuld absetzen - mit einem Höchst-
betrag von 40.000 Euro. 
Zusätzlich kann die Hälfte der Kosten 
für die Baubegleitung und Fachpla-
nung steuerlich berücksichtigt wer-
den.
Handwerkerleistungen für die Sanie-
rung können ebenfalls als haushalts-
nahe Handwerkerleistung steuerlich 
geltend gemacht werden. 20 Prozent 
der Arbeitskosten, bis zu 1.200 Euro 
pro Jahr. Hinweis: Sonnenschutz-
systeme sind von der steuerlichen 
Förderung ausgenommen.

VFF Fördermittel-Assistent 
Für die Planung von energetischen 
Sanierungsprojekten empfiehlt der 
VFF, sich frühzeitig an einen Fachbe-
trieb zu wenden. Eine fachgerechte 
Beratung hilft nicht nur dabei, die 
passende Förderung zu finden, son-
dern stellt auch sicher, dass die Maß-
nahmen technisch sinnvoll aufeinan-
der abgestimmt sind. Eine detaillierte 
Auskunft über Fördermöglichkeiten 
von Bund, Ländern und Kommunen 
gibt auch der VFF Fördermittel-As-
sistent. Geben Sie einfach Projekt, 
Postleitzahl und Baujahr der Immo-
bilie ein und die Datenbank listet alle 
verfügbaren Fördermöglichkeiten auf.
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Erscheinung: 
mittwochs

Annahmeschluss:
dienstags in der Vorwoche, 10 Uhr

Angebote
Kaufgesuch

Frau Stefan kauft
Pelze, Lederjacken, Schreib-Nähma-
schinen, Abendgarderobe, Porzel-
lan, Zinn, Krüge,Trachten,Taschen, 
Uhren, Münzen, Schmuck, Zahn-
gold ,Silberbesteck, Bilder, Ölgemäl-
de, Bernstein, Hirschgeweihe,seriö-
se Kaufabwicklung. 
TEL: 015787151734, 
Mo-So, 9-20 Uhr.

Rund ums Haus
Sonstiges

ACHTUNG  
>> FRÜHJAHRSANGEBOT <<

Steinreinigung incl. Nanoimprägnie-
rung für Terrasse, Hof, Garagenein-
fahrt usw. 5,-€/qm. Absolute Preis-
garantie! Weitere Dienstleistungen 
rund ums Haus auf Anfrage. Kosten-
lose Beratung vor Ort. 
Tel. 0178/3449992 
M.S. Sanierungstechnik
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